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Stand der Umweltökonomischen Gesamtrechnung 

Seit einigen Jahren verstärken sich die Bestrebungen, 
das System der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 
(VGR) um umweltbezogene Daten zu ergänzen oder - 
weitergehend - den bisherigen Indikator Bruttosozial-
produkt (BSP) bzw. Bruttoinlandsprodukt (BIP) durch 
ein Ökosozialprodukt (ÖSP) zu ersetzen. Damit soll 
eine bessere Analyse wirtschaftlicher Prozesse er-
möglicht werden, denn bisher werden die Zerstörung 
der natürlichen Umwelt und die Bedeutung sozialer 
Faktoren gar nicht oder nur unzulänglich berück-
sichtigt. Auch gibt das BSP keine Auskunft darüber, ob 
die erfaßten Leistungen wi rtschaftlich sinnvoll und so-
zial nützlich sind. Die Fragen von Qualität, Umwelt und 
Gesellschaft werden in der VGR vernachlässigt. So 
verschleiert die VGR ein Verhalten, das der Pro-
duktivität der Natur schadet und längerfristig die Qua-
lität des Lebens erheblich beeinträchtigt. 

Das System der VGR wurde Mitte der 40er Jahre ent-
wickelt, um die wirtschaftliche Situation einer Nation 
quantitativ zu beschreiben und die Tendenzen der 
weiteren Entwicklung besser zu erfassen. Es wurde 
1968 umfassend eingerichtet. Die in das BSP/BIP ein-
fließenden Daten beziehen sich vorrangig auf Produk-
tion und Ausgaben. Das Wachstum des BSP wird als 
Wirtschaftswachstum angesehen und gilt als Maßstab 
für wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und nationales 
Wohlergehen 

Auch die Revision des „System of National Accounts" 
im Jahre 1993 hat diesen grundsätzlichen Mängeln 
nicht abgeholfen, so daß die Auswirkungen auf die 
Natur noch immer nicht korrekt erfaßt werden. Zwar 
bezieht die VGR jetzt in einer Umwelt-Nebenrechnung 
auch natürliche Ressourcen als Vermögensposten ein, 

ihre Wertveränderungen werden in den Bestandsrech-
nungen festgehalten. Dennoch blieben die grund-
legenden Mängel bestehen, denn Änderungen im Wert 
der natürliche Ressourcen wirken sich nicht auf die 
Berechnung des Sozialprodukts in den Produktions- 
und Einkommensrechnungen aus. 

Nach der Definition der Wohlstandstheorie dient wirt-
schaftliches Handeln der Verminderung von Knapp-
heit. So, wie Wachstum jedoch bislang definie rt  ist, er-
zeugt dieses Wachstum auch neue Knappheit, wie z. B. 
durch die Ausplünderung von Energie und Rohstoffen 
oder durch die vom Menschen verursachten Störungen 
in den natürlichen Stoffkreisläufen. Der Verbrauch 
dieser Ressourcen und die Ausplünderung des natür-
lichen Kapitals werden aber nicht als Verluste in der 
VGR gebucht, sondern als Einkommen. Und während 
die Kosten der Umweltzerstörung ignoriert werden, 
schlagen anschließende Ausgaben für Umwelt-
sanierungsmaßnahmen positiv zu Buche. 

Das BSP bezieht sich zudem ausschließlich auf die mit 
Geld bewertete Wirtschaft. Unbezahlte Arbeit - z. B. im 
Haushalt, bei der Kindererziehung und durch mit-
helfende Kinder - bleibt unberücksichtigt. In vielen 
Ländern wird ein Großteil der landwirtschaftlichen 
Leistungen außerhalb der monetären Wi rtschaft er-
bracht, was ein verfälschtes Bild ergibt. Mit anderen 
Worten: Das BSP ist in seiner bisherigen Form ein ver-
zerrter Indikator mit vielen Widersprüchen, Lücken 
und Schwächen. Die Mängel in der VGR können von 
daher auch zu falschen Entscheidungen führen, weil 
die Gewinne wirtschaftlicher Aktivitäten überschätzt 
und die Kosten unterschätzt werden. 

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit vom 23. April 1996 übermittelt. 

Die Drucksache enthält zusätzlich - in kleinerer Schrifttype - den Fragetext. 
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Seit einigen Jahren werden Forderungen nach einer 
„Umwelt-Buchführung" oder „Buchführung über Um-
welt und natürliche Ressourcen" erhoben. 1993 gab die 
Statistische Abteilung der Vereinten Nationen (UN

-

STAT) ein Handbuch über ein System für eine in-
tegrierte Umwelt- und Wirtschaftsbuchführung (Sy-
stem for Integrated Environmental and Economic Ac-
counting - SEEA) heraus, das international einen 
Rahmen für eine Umwelt-Buchführung empfiehlt. 
Technisch gesehen spricht nichts gegen die Integration 
des SEEA in die VGR. Es bezieht allerdings nur be-
stimmte Umweltinformationen ein. 

In einigen Entwicklungsländern wird in Zusammen-
arbeit mit dem Umweltbüro der Vereinten Nationen 
(UNEP) das SEEA bereits erprobt. Dort werden die 
Umweltschäden und die Ressourcenerschöpfung in er-
ster Linie in physischer Form ausgedrückt. Die Ent-
wicklungsländer sind in der Regel sehr an der Reform 
der VGR interessie rt , verlangen aber eine international 
abgestimmte und koordinierte Umsetzung der Umwelt

-

Buchführung. 

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) beteiligt sich an den For-
schungsarbeiten für eine „Umwelt-Buchführung''. Das 
ist Teil des Arbeitsprogramms über die Erstellung von 
Umwelt-Indikatoren, das sich auf Ressourcen- und 
Umwelt-Rechnungen im Sinne von physischen Ein-
heiten konzentriert. Bisher wird jedoch in keinem 
OECD-Staat das SEEA angewandt. Allerdings gibt es 
in einigen Ländern Experimente mit einer geldwert

-

bezogenen Umwelt-Buchführung, die in die VGR ein-
bezogen werden. 

Seit dem Vertrag von Maast richt bekennt sich die Eu-
ropäische Union zu dem Leitziel der dauerhaft um-
weltgerechten Entwicklung. Im Fünften Umweltak-
tionsprogramm spricht sich die Kommission dafür aus, 
„die traditionellen Instrumente der Wirtschaftsstatistik 
auf der Basis von Forschungen auf nationaler und eu-
ropäischer Ebene zu erweitern und anzupassen, was 
Änderungen der ökonomischen Schlüsselindikatoren 
wie des BIP umfaßt, um so den Wert natürlicher und 
Umweltressourcen für Erzeugung derzeitigen und 
künftigen Einkommens widerspiegeln und Um-
weltverluste und -schäden auf der Basis monetärer 
Werte berücksichtigen zu können". Ab 1995 sollen auf 
einer Versuchsbasis umweltmäßig angepaßte VGR 
verfügbar sein. Verantwortlich hierfür ist das Statisti-
sche Amt der Europäischen Union (Eurostat), das sich 
allerdings mehrfach skeptisch zur Reform der VGR ge-
äußert hat. 

Es gibt wichtige Gründe, die Bemühungen um eine 
Umweltökonomische Gesamtrechnung zu verstärken. 
Seit dem VN-Erdgipfel von Rio de Janeiro zu Umwelt 
und Entwicklung heißt das Ziel einer grundlegenden 
sozialen und ökologischen Neuorientierung, der sich 
alle Länder verpflichten sollen, Sustainable Deve-
lopment. Das Konzept einer dauerhaft umwelt-
gerechten Entwicklung erfordert auch neue Maßstäbe 
und Normgrößen für wirtschaftliche Entscheidungen. 
Von daher ist es von großer Bedeutung, zukünftig mit 
„der Natur zu rechnen" (Club of Rome). Doch bislang 
gibt es zahlreiche ungeklärte Fragen, die auch im poli-
tischen Raum nur halbherzig debattiert werden. Wi-
derstände gegen die Reform der VGR kommen insbe-
sondere von Weltbank, OECD und Eurostat. 

Auch für eine ökologisch ausgerichtete Reform des 
Steuersystems muß klar sein, welches die Maßstäbe 
und Ziele für eine umweltverträgliche Wi rtschaft sind. 
Umweltqualitätsziele erfordern eine transparente und 
allgemeinverbindliche Datenbasis. Auch dies macht es 
notwendig, zu einer umweltbezogenen Gesamtrech-
nung der wirtschaftlichen Aktivitäten zu kommen. 

Vorbemerkung 

Die Umweltökonomischen Gesamtrechnungen (UGR) 
sind eine notwendige Ergänzung zu den traditionellen 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, um die mit 

den wirtschaftlichen Aktivitäten verbundene Nutzung 
natürlicher Ressourcen und der Umwelt angemessen 
zu erfassen. Mit der systematischen Darstellung und 
statistischen Erfassung der ökonomisch-ökologischen 
Zusammenhänge sind sie eine wichtige Informations-
grundlage zur Bewe rtung der Fortschritte in Richtung 
einer nachhaltigen Entwicklung. Die Forderung nach 
Umweltökonomischen Gesamtrechnungen und Syste-
men von „Indikatoren für eine nachhaltige Entwick-
lung" ist auch in der Agenda 21, die auf der VN-Kon-
ferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 
1992 von der Staatengemeinschaft als umfassendes 
Aktionsprogramm zur Umsetzung des Ziels einer nach-
haltigen und dauerhaft umweltgerechten Entwicklung 
verabschiedet wurde, enthalten. 

Die Diskussion um Möglichkeiten und Grenzen der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) wird 
bereits seit ihren ersten methodischen Entwicklungs-
arbeiten vor ca. fünfzig Jahren geführt. Eine zentrale 
Frage betrifft die Aussagefähigkeit der VGR hinsicht-
lich der Wohlfahrt einer Volkswirtschaft, da die zu-
grunde liegende Statistik die Realität nur insoweit ab-
bilden kann, wie sie meßbar und monetär bewertbar 
ist. Für die Wohlfahrt wichtige, nicht mit Marktpreisen 
bewertbare Elemente wie z. B. unbezahlte Hausarbeit 
und Leistungen der natürlichen Umwelt werden des-
halb in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 
nicht erfaßt. Die Volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nungen beanspruchen nicht, einen allumfassenden 
Maßstab für die Wohlfahrt zu liefern. Sie haben sich 
jedoch für die Darstellung und Analyse der Entwick-
lung der Gesamtwirtschaft bewährt. 

In der wirtschaftspolitischen Diskussion wird diese be-
grenzte Aussagekraft hochaggregierter Kennzahlen 
aus den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, ins-
besondere des Bruttoinlandsprodukts, nicht immer ge-
nügend beachtet. Kurzfristigen und genau meßbaren 
Phänomenen wird tendenziell ein höheres Gewicht 
zugemessen als langfristigen und mit Unsicherheit be-
hafteten Entwicklungen. Gerade das Verhältnis zwi-
schen wirtschaftlichen Aktivitäten und Umweltverän-
derungen ist jedoch dadurch gekennzeichnet, daß sie 
sich zeitlich und räumlich nicht immer synchron voll-
ziehen. Risiken der Klimaveränderung sind ein Beispiel 
dafür, daß wirtschaftliches Handeln Wirkungen nach 
sich ziehen kann, die erst Jahre oder möglicherweise 
erst Jahrzehnte später und dann weltweit zu spüren 
sein werden, auch in wirtschaftlicher und sozialer Hin-
sicht. 

Die Bundesregierung hält eine umweltorientierte Er-
gänzung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnun-
gen für notwendig. Das ursprüngliche Ziel der Ent-
wicklung eines einzigen hochaggregierten Indikators, 
mit dem die wirtschaftliche und ökologische Entwick-
lung abgebildet werden kann, läßt sich allerdings 
nicht realisieren. Dies ist begründet in der Komplexität 
der ökologisch-ökonomischen Zusammenhänge, den 
unzureichenden Kenntnissen über Ursache-Wirkungs-
Zusammenhänge, dem Selektions- und Gewichtungs-
problem sowie der (monetären) Bewe rtung von Um-
weltveränderungen, für die es bisher keine allgemein 
akzeptierten Bewertungsansätze gibt. 
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Es ist demzufolge notwendig, neben den Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnungen einen methodischen 
Ansatz zu finden, der die längerfristigen und struk-
turellen Aspekte von Umweltveränderungen quantifi-
ziert und - soweit dies statistisch seriös möglich ist - 
monetär bewertet. Diese Zielsetzung verfolgen die 
Umweltökonomischen Gesamtrechnungen (UGR), wie 
sie vom Statistischen Bundesamt erarbeitet werden. 
Die UGR zielen nicht auf Ersetzung, sondern auf Er-
gänzung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnun

-

gen.  

Das Statistische Bundesamt hat 1989 eine Arbeits-
gruppe „Umweltökonomische Gesamtrechnung" mit 
dem Auftrag eingerichtet, die vorhandenen Datenbe-
stände zu vereinigen und zu einem Gesamtkonzept für 
Umweltökonomische Gesamtrechnungen auszubauen. 
Hierfür liegt heute ein ausgewogenes Konzept vor. 

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit hat einen Beirat eingerichtet, der es 
in allen Fragen wissenschaftlich berät, die mit den 
UGR in Zusammenhang stehen. Der Beirat hat 1991 
eine erste und im Herbst 1995 eine zweite Stellung-
nahme abgegeben (beide erschienen in der Reihe Um-
weltpolitik des Bundesumweltministeriums). Die Bera-
tungsergebnisse des Beirats fließen laufend in die kon-
zeptionellen Arbeiten des Statistischen Bundesamtes 
ein; er hat entscheidend an der Erarbeitung des UGR-
Konzepts mitgewirkt. Dem Beirat zugeordnet ist seit 
1994 ein Begleitkreis, in dem gesellschaftliche Grup-
pen - Wirtschaftsverbände, Umweltverbände und Ge-
werkschaften - vertreten sind. Damit ist die Entwick-
lung der UGR in Deutschland auf eine breite, gesell-
schaftliche Basis gestellt. 

Das Vorhaben der UGR ist langfristig angelegt. Des-
halb werden beim Auf- und Ausbau der UGR Priori-
täten gesetzt. Das Konzept des Statistischen Bundes-
amtes enthält folgende fünf Themenbereiche, die ent-
sprechend dem inte rnational sich durchsetzenden 
„Pressure-State-Response"-Ansatz strukturiert sind 
(d. h. Beschreibung von Umweltbelastung, Umweltzu-
stand und gesellschaftlicher Reaktion) und einen 
schrittweisen Ausbau des Gesamtkonzepts erlauben: 

1. Material- und Energieflußrechnungen (Belastung), 

2. Nutzung von Fläche und Raum (Belastung), 

3. Indikatoren des Umweltzustands (Zustand), 

4. Maßnahmen des Umweltschutzes (gesellschaftliche 
Reaktion), 

5. Vermeidungskosten zur Erreichung von Standards/ 
Abschreibung (gesellschaftliche Reaktion). 

Für die Bundesregierung ist von entscheidender Be-
deutung, daß bereits Zwischenergebnisse einzelner 
Teilbereiche und deren Verknüpfung einen hohen 
politischen Aussagewert haben. 

Die Bundesregierung hat sich intensiv an den inter-
nationalen Aktivitäten zur Entwicklung von umwelt-
bezogenen Ergänzungen der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen beteiligt. Das deutsche UGR-Kon-
zept orientiert sich an den internationalen Ansätzen, 
insbesondere an dem Konzept der Vereinten Nationen 

„System for Integrated Environmental and Economic 
Accounting (SEEA)". 

Folgende weitere internationale Arbeiten an Konzep-
ten, die als Informationsgrundlage für eine an Nach-
haltigkeit orientierte Politik dienen, sind von Bedeu-
tung: 

— Entsprechend der Forderung in der Agenda 21 wird 
international an Systemen von „Indikatoren für eine 
nachhaltige Entwicklung" gearbeitet. Solche In-
dikatorensysteme sollen die Fortschritte in Richtung 
einer nachhaltigen Entwicklung in den einzelnen 
Staaten aufzeigen helfen und dabei die ökonomi-
schen, ökologischen und sozialen Dimensionen 
nachhaltiger Entwicklung berücksichtigen. Bei die-
sen Arbeiten hat die VN-Kommission für nachhal-
tige Entwicklung (CSD) eine koordinierende Funk-
tion übernommen. 

— Bei der OECD wird regelmäßig ein Umweltkom-
pendium herausgegeben, das mittlerweile auch 
eine OECD-weite regelmäßige Erfassung von Um-
weltschutzausgaben enthält. Seit 1993 wird darüber 
hinaus an Umweltindikatoren für zentrale Umwelt-
probleme gearbeitet, die fortlaufend verfeinert und 
im Rahmen eines Länderumweltprüfprogramms der 
OECD erprobt werden. 

— Das Statistische Amt der Europäischen Gemein-
schaften (EUROSTAT) hat ein umweltorientiertes 
Satellitensystem zu den Volkswirtschaftlichen Ge-
samtrechnungen entwickelt (SERIEE). Dabei kon-
zentriert man sich auf die Umweltschutzausgaben-
rechnung. In einem zweiten ergänzenden Entwick-
lungsstrang arbeitet EUROSTAT seit 1994 verstärkt 
an der Entwicklung integrierter Wirtschafts- und 
Umweltindizes sowie an einem „grünen" Rech-
nungssystem („Green Accounting"). 

Die Bundesregierung unterstützt diese Initiativen auf 
internationaler Ebene, die auf eine Standardisierung 
sowohl von Umweltgesamtrechnungssystemen wie 
von Indikatorensystemen abzielen, dabei aber eine 
flexible Nutzung entsprechend den nationalen Pro-
blemlagen und Interessen erlauben, und wird diese 
Arbeiten auch weiterhin aktiv begleiten. 

A. Kritik am System der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung 

1. Teilt die Bundesregierung die Kritik an der VGR, 
wonach wichtige ökologische und soziale Fragen 
in ihr verzerrt, unzureichend oder gar nicht erfaßt 
werden? 

Die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) 
dienen vor allem als umfassendes statistisches Instru-
mentarium der kurz- und mittelfristigen Wirtschafts-
beobachtung. Sie bilden weiterhin die unverzichtbare 
Datengrundlage für gesamtwirtschaftliche Analysen 
und Prognosen. Auf diesen Gebieten haben sie sich 
bewährt  und international durchgesetzt. 

Zwischen Wirtschaft, Umwelt und Sozialsystem be

-

stehen jedoch eine Reihe von Wechselwirkungen, die 
von den VGR nicht bzw. nicht angemessen berück- 
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sichtigt werden. Die in den VGR erfaßten Daten lassen 
aus diesem Grund auch nicht erkennen, inwieweit die 
heutige Form des Wirtschaftens mit dem Leitbild der 
nachhaltigen Entwicklung vereinbar ist. Infolgedessen 
ist es notwendig, die VGR durch Satellitensysteme zu 
ergänzen, die sich speziell mit ökologischen und auch 
sozialen Fragestellungen von hoher gesellschaftlicher 
Bedeutung beschäftigen. Diese Konzepte können 
von denjenigen des „Kernsystems" der VGR abwei-
chen. Gleichzeitig ist aber auch eine enge Verknüp-
fung der Datensysteme erforderlich, um den speziellen 
Themenbereich der Satellitensysteme unter gesamt-
wirtschaftlichen Aspekten analysieren zu können. 

2. Hält die Bundesregierung das BSP für einen hin-
reichenden Indikator für Wohlstand und wirt-
schaftlichen Erfolg? 

Gibt die VGR die wirtschaftliche Situation und den 
sozialen und ökologischen Zustand eines Landes 
korrekt wieder? 

Das Bruttosozialprodukt bzw. Bruttoinlandsprodukt 
stellt in vielerlei Hinsicht nur einen sehr groben 
Indikator für Wohlstand und wirtschaftlichen Erfolg 
dar. Darauf haben bereits 1989 die führenden Wi rt

-schaftsforschungsinstitute bei einer Anhörung des 
Wirtschaftsausschusses des Deutschen Bundestages 
hingewiesen. So wird zum Beispiel ein erheblicher Teil 
der tatsächlich produzierten Waren und Dienstlei-
stungen, die nicht am Markt gehandelt werden, bei der 
Berechnung des Bruttoinlandsproduktes  statistisch 
nicht erfaßt. Dazu gehören all jene Waren und Dienst-
leistungen, die von p rivaten Haushalten unentgeltlich 
produziert bzw. erbracht werden (Hausarbeit, ehren-
amtliche Tätigkeiten etc.). 

Vielfach führt die Produktion von Waren und Dienst-
leistungen zu ökologischen und sozialen Folgekosten. 
Diese werden bei der Berechnung des Bruttoinlands-
produktes ebenfalls nicht angemessen berücksichtigt, 
obwohl sie von erheblicher Bedeutung für den Wohl-
stand eines Landes und seinen wi rtschaftlichen Erfolg 
insgesamt sind. 

Darüber hinaus läßt sich anhand des Bruttoinlands-
produktes nicht erkennen, welche intertemporalen 
Wohlfahrtseffekte von den wi rtschaftlichen Aktivitäten 
einer Periode ausgehen. Ist mit der Entstehung des 
Bruttoinlandsproduktes zum Beispiel eine Verringe-
rung des Naturvermögens verbunden, so geht dies zu 
Lasten des Wohlstandes in der Zukunft, weil die Mög-
lichkeiten der konsumtiven oder produktiven Nutzung 
von natürlichen Ressourcen eingeschränkt werden. 

3. Wie definiert  die Bundesregierung Ökosozial-
produkt? 

Versteht sie darunter ein verursacherorientiertes 
Cost-caused-Konzept, in dem die wahren ökologi-
schen Kosten angezeigt werden? 

Sollen hierbei neben der Schädigung am Natur

-

kapital auch die Abschreibungen auf den Ver

-

brauch von natürlichen Ressourcen und auf die 
Degradierung der Umwelt einbezogen werden? 

Das SEEA-Handbuch der Vereinten Nationen (siehe 
Vorbemerkung) enthält Vorschläge für unterschied-
liche Modifikationsmöglichkeiten der gesamtwirt-
schaftlichen Leistungsindikatoren, die in Deutschland 
allgemein unter der Bezeichnung „Ökosozialprodukt" 
diskutiert werden. Dabei ist der Kerngedanke, Ab-
schreibungen auf das Naturvermögen zu berechnen. 
Als einzige und „amtliche" Zahl mit Aussagen über die 
ökonomischen Umweltnutzungen hält die Bundes-
regierung das „Ökosozialprodukt" nicht für ein reali-
stisches Ziel. Deswegen verwendet sie die Bezeich-
nung „Umweltökonomische Gesamtrechnungen" , die 
die Wechselwirkungen zwischen Wirtschaft und 
Umwelt in verschiedenen Indikatoren darstellen. 
Sie sind somit als Ergänzung - nicht als Korrektur - 
der  Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen zu ver-
stehen. Dennoch hält es die Bundesregierung für not-
wendig, daß die wissenschaftlichen Arbeiten im Hin-
blick auf eine umfassende Abbildung und Monetari-
sierung der periodenbezogenen Umweltauswirkungen 
von wirtschaftlichen Aktivitäten mit Nachdruck voran-
getrieben werden. Hierzu bedarf es der intensiven 
Kooperation von Statistik und Wissenschaft. 

Die Bundesregierung unterstützt den in den UGR zu-
grunde gelegten Bewertungsansatz des „ cost-caused-
principle " (verursacherbezogene Abrechnung), bei 
dem jede Art  von Inanspruchnahme und Schädigung 
von Naturkapital, sei es ein quantitativer Verbrauch 
natürlicher Rohstoffe oder eine Verschmutzung von 
Umwelt, periodengerecht bilanziert wird. Daneben 
wird das Naturvermögen in einer schadensbezogenen 
Abrechnung ( „ cost-borne-principle" ) in physischen 
Einheiten erfaßt. Die verursacherbezogene Abrech-
nung berücksichtigt nicht nur die negativen Effekte 
des Wirtschaftens auf die Umwelt, sondern auch die 
positiven Veränderungen. Wenn zum Beispiel die 
Volkswirtschaft in einem Wirtschaftsjahr eine Altlast 
saniert, die in der Vergangenheit verursacht worden 
ist, so wird der entsprechende Aufwand als Brutto-
investition in das Naturvermögen interpretie rt  und po-
sitiv verbucht. Die schadensbezogene Abrechnung 
kommt in den Umweltzustands-Indikatoren zum Aus-
druck. 

4. Stimmt die Information, daß sich die Bundesregie-
rung in den internationalen Gremien der Empfeh-
lung angeschlossen hat, das traditionelle Gesamt-
rechnungssystem trotz der bekannten Schwächen 
unverändert zu lassen und die Wechselbe-
ziehungen zwischen Wirtschaft und Umwelt 
lediglich in eigenständigen Datenwerken, sog. 
Umwelt-Satellitensystemen, zu erfassen? 

Die volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen haben 
sich als Informationssystem für Aussagen über ge-
samtwirtschaftliche Entwicklungen bewäh rt . Wie be-
reits dargestellt, ist aus Sicht der Bundesregierung eine 
Ergänzung dieser Gesamtrechnungssysteme um öko-
logische und soziale Fragestellungen notwendig. Diese 
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Position wird auch in internationalen Gremien ver-
treten. 

5. Wie soll unter diesen Bedingungen eine aus-
sagefähige Verknüpfung zwischen VGR, Umwelt-
daten und Empfehlungen für den ökologischen 
Strukturwandel erreicht werden? 

Die UGR sehen bei der Verknüpfung von VGR und 
Umweltdaten eine kombinierte Darstellung von mone-
tären und physischen Angaben vor, wobei die mone-
tären Größen aus der traditionellen Wirtschaftsstatistik 
stammen, während die physischen Daten den Ergeb-
nissen der Umweltstatistik und Umweltbeobachtung 
und -forschung entnommen werden. Eine aussage-
fähige Verknüpfung läßt sich vor allem dadurch errei-
chen, daß eine Struktur der Darstellung gefunden wird, 
die beiden Datentypen gemeinsam ist. Repräsentativ 
für diese in den UGR typische Herangehensweise ist 
die „Emittentenstruktur" . Ergebnisse von Emissions-
messungen und -berechnungen, die vom Umwelt-
bundesamt bereitgestellt werden, sind hier Grundlage 
für eine Umrechnung, aus der das Aufkommen von 
Emissionen einzelner wirtschaftlicher Produktionsbe-
reiche resultiert. Auf dieser („meso-ökonomischen") 
Ebene werden dann Branchenprofile erstellt, welche 
z. B. die Beiträge der einzelnen Produktionsbereiche 
zur Wertschöpfung, zur Beschäftigung, zur Luftver-
schmutzung sowie zur Luftreinhaltung aufzeigen. In 
einem weiteren Schritt werden darüber hinaus auch 
die „kumulierten Emissionen" dieser Bereiche abge-
schätzt, die sich ergeben, wenn man alle bei der Her-
stellung und beim Transpo rt  von Zulieferprodukten 
bereits entstandenen Emissionen hinzurechnet. 

Die Bundesregierung hält es für wichtig, daß die mit 
der Neufassung des Gesetzes über Umweltstatistiken 
(UStatG) von 1994 verbesserte Möglichkeit der Zu-
sammenführung von wirtschafts- und umweltstatisti-
schen Informationen in absehbarer Zeit zu greifbaren 
und tragfähigen Ergebnissen führt. 

Insbesondere Empfehlungen für einen ökologischen 
Strukturwandel lassen sich auch auf Grundlage eines 
gemischten Konzeptes mit einer Kombination aus phy-
sischen und monetären Größen ableiten, wie es mit der 
Emittentenstruktur der UGR vorliegt. Einerseits ist an-
zustreben, die relevanten Belastungsgrößen möglichst 
vollständig in diese Berechnungen aufzunehmen. An-
dererseits ist eine Verdichtung zu Indikatoren notwen-
dig, die auf umweltpolitische Themen bezogen sind 
und Anteile an aggregierten Belastungspotentialen 
aufzeigen, damit die Übersichtlichkeit und Aussage-
fähigkeit unter der zunehmenden Vielfalt von Größen 
jedoch nicht leidet. Schließlich kann eine Struktur nur 
dann angemessen beschrieben werden, wenn die Ver-
netzung und Verflechtung der Strukturelemente be-
rücksichtigt wird. Wiederum verdeutlicht das Beispiel 
der Emittentenstruktur, daß gerade dies eine Stärke 

des UGR-Ansatzes ist: Mit Hilfe einer Input-Output-
Analyse lassen sich auch die Flüsse zwischen den 
Strukturelementen - seien sie inländisch oder global - 
aufzeigen. Der Themenbereich „Material-und Ener-
gieflußrechnungen" der UGR faßt die genannten Ein-
zelaspekte in einem umfassenden methodischen Kon-
zept zusammen. Die Kombination von herkömmlichen 
Input-Output-Rechnungen der VGR über die Produk-
tionsprozesse mit den dabei entstehenden Umweltbe-
anspruchungen zeigt anschaulich die Verzahnung der 
Volkswirtschaftlichen und Umweltökonomischen Ge-
samtrechnungen. 

Langfristig ist es nach Auffassung der Bundesregie-
rung allerdings unerläßlich, auch die methodisch 
schwierigeren Elemente zu realisieren, die in höherem 
Maße Schätzungen, Datenverdichtungen und Bewer-
tungen enthalten. Entscheidendist, daß die hierbei in 
stärkerem Maße zum Tragen kommende normative 
Komponente in angemessener Weise berücksichtigt 
wird: Setzungen, Entscheidungen und Wertungen soll-
ten von der statistischen Beschreibung sichtbar ge-
trennt werden. Das Konzept der UGR, wie es in dem 
folgenden Schaubild zusammengefaßt wird, grenzt aus 
diesem Grund einen „Darstellungsbereich" ab, außer-
halb dessen sich die Standards befinden, die Umwelt-
verträglichkeit sicherstellen sollen. Bislang konnte 
jedoch noch kein überzeugender allgemeingültiger 
Ansatz vorgelegt werden, der es erlaubt, monetäre und 
nicht-monetäre Größen in einen Gesamtwert zu über-
führen. Ein großes Hindernis einer „ Vergleichbar-
machung " ist das Aggregationsproblem, d. h. die Zu-
sammenführung unterschiedlich dimensionierter We rt

-größen. 

6. Ist die Bundesregierung bereit, im ersten Schritt 
parallel zum Jahresbericht zur wirtschaftlichen 
Lage der Bundesrepublik Deutschland einen Be-
richt zur Lage der Natur vorzulegen, der mittel-
fristig mit dem Wirtschaftsbericht zusammenge-
führt wird? 

Die Umweltberichte der Bundesregierung, die auf 
der Grundlage des Umweltinformationsgesetzes vor-
zulegen sind, enthalten Bezüge zu wi rtschaftlichen 
Fragestellungen. Der nach dem Stabilitäts- und Wachs-
tumsgesetz vorzulegende Jahreswirtschaftsbericht ent-
hält ebenfalls Aussagen zur Umweltpolitik. Eine Zu-
sammenführung der beiden Berichte sieht die Bundes-
regierung nicht vor. 

Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß Ver-
öffentlichungen von Ergebnissen der UGR einen wich-
tigen Schritt in Richtung einer integ rierten umwelt-
ökonomischen Berichterstattung darstellen (siehe hier-
zu Antwort zur Frage E. 6, zweite Teilfrage). 



Drucksache 13/4435 	Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 

Umweltökonomische Gesamtrechnungen UGR 

7. Unterstützt die Bundesregierung den Aktionsplan 
„Der Natur Rechnung tragen", der gemeinsam 
von Club of Rome und WWF entwickelt wurde? 

Wenn ja, mit welchen Initiativen will sie ihn oder 
seine Zielsetzung national umsetzen und inter-
national unterstützen? 

Wenn nein, was sind die Einwände und Kritik-
punkte an diesem Vorschlag? 

Grundsätzlich sind alle Initiativen, die darauf hin-
wirken, daß Produzenten und Konsumenten die bis-
lang nur wenig oder gar nicht kalkulierten Umwelt-
folgekosten deutlich stärker in ihre Rechnungslegung 
einbeziehen, zu begrüßen. In diese Richtung zielt 
auch der Vorschlag, der vom Club of Rome und WWF 
entwickelt wurde. Der besondere Verdienst der im 
Sommer 1995 vorgelegten Publikation „Mit der Natur 
rechnen" ist darin zu sehen, daß do rt  die inzwischen 
sehr zahlreichen Forschungsansätze in einer sach-
lichen und komprimierten Form zusammengetragen 
und bewertet wurden. Die Bundesregierung sieht sich 
durch den Bericht in ihren Aktivitäten bestätigt. 

Mit den im oben genannten Bericht des Club of Rome 
angesprochenen Fragestellungen befaßt sich die Bun-
desregierung seit Ende der achtziger Jahre im Rahmen 
des Aufbaus der umweltökonomischen Gesamtrech-
nungen. Die Bundesregierung hat zudem bereits Mitte 
der achtziger Jahre in zum Teil groß angelegten For-
schungsprogrammen die Weichen für eine stärkere 
Fundierung der Sozialkostenmessung im Umwelt-
bereich gestellt. Beispielsweise hat im Jahre 1986 
das Bundesumweltministerium das Forschungsschwer-
punktprogramm „Kosten der Umweltverschmutzung/ 
Nutzen des Umweltschutzes" eingeleitet, mit dem eine 

wissenschaftlich fundierte und möglichst „flächen-
deckende" Ermittlung der Umweltschäden für die al-
ten Länder der Bundesrepublik Deutschland erreicht 
werden sollte. Die in zehn Einzelvorhaben erarbei-
teten Bewertungsmethoden wurden auch außerhalb 
Deutschlands als wegweisend angesehen. Es wurde 
ein weitgefaßtes Bild sowohl der materiellen als auch 
der nichtmateriellen Umweltschäden gewonnen. 

In der Folgezeit wurden zahlreiche weitere For-
schungsvorhaben durchgeführt, in denen sowohl 
monetäre als auch nichtmonetäre Kenngrößen ver-
wandt wurden. Inzwischen wird auch auf der betrieb-
lichen Ebene versucht, Rechnungslegungssysteme zu 
entwickeln, bei denen die klassischen Erfolgsbegriffe 
des betrieblichen Rechnungswesens im Sinne einer 
„umweltbezogenen Rechnungslegung" um eine „öko-
logische Komponente" erweitert werden. Beispiels-
weise wird derzeit im Auftrag des Bundesumweltmini-
steriums ein Praxisleitfaden entwickelt, mit dessen 
Hilfe die betrieblichen Umweltschutzkosten genauer 
als bisher kalkuliert werden können. 

Die gewonnenen Erkenntnisse stellt die Bundesregie-
rung den nationalen und internationalen Experten-
gremien permanent zur Verfügung. Beispielsweise hat 
sie die Ergebnisse des o. g. Forschungsschwerpunkt-
programms „Kosten der Umweltverschmutzung/Nut-
zen des Umweltschutzes" auf EG-, OECD- und UN

-

Ebene angemessen verbreitet. 
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B. Internationale Initiativen für eine 
Umweltökonomische Gesamtrechnung 

1. Wie bewertet die Bundesregierung den Vorschlag 
der Vereinten Nationen für ein „ System for Inte-
grated Environmental and Economic Accounting" 
(SEEA)? 

Welche Schwierigkeiten und Chancen sieht sie, 
sich verbindlich auf ein dera rtiges System zu ver-
ständigen? 

Auch die internationale Diskussion über umwelt-
bezogene Erweiterungen der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen hat zu der Empfehlung geführt, 
das traditionelle Gesamtrechnungssystem unverände rt 

 zu lassen und die Wechselbeziehungen zwischen 
Wirtschaft und natürlicher Umwelt in eigenständigen 
Datenwerken, sogenannten Satellitensystemen zu den 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, zu erfassen 
und darzustellen. Entsprechend enthält die revidierte 
Fassung der internationalen Empfehlungen auf dem 
Gebiet der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, 
dem „System of National Accounts'' (SNA), ein eigenes 
Kapitel über Satellitensysteme, das sich speziell mit 
Umwelt-Satellitensystemen beschäftigt. Im Dezember 
1993 hat die Statistische Abteilung der Vereinten 
Nationen ein Handbuch publiziert, in dem die Kon-
zeption eines Umwelt- Satellitensystems vorgestellt 
wird („System for Integrated Environmental and Eco-
nomic Accounting" - SEEA). 

Die Bundesregierung begrüßt die Initiative der Ver-
einten Nationen, auf dem Gebiet der Umweltökono-
mischen Gesamtrechnungen internationale Empfeh-
lungen zu entwickeln. Die vorliegende Fassung des 
SEEA stellt dazu einen wichtigen Schritt dar. Die Bun-
desregierung stellte einen Mitarbeiter des statistischen 
Bundesamtes von Ende 1989 bis Juni 1992 zur Aus-
arbeitung des SEEA-Entwufs zur Verfügung. Er hat 
wesentlich dazu beigetragen, daß diese Arbeiten reali-
siert werden konnten. 

Die Entwicklung von internationalen, allgemein aner-
kannten Empfehlungen stellt naturgemäß einen lang-
wierigen Prozeß dar. Dies gilt insbesondere für den 
neuen, wissenschaftlich und auch politisch häufig 
kontrovers diskutierten Themenbereich der Umwelt-
ökonomischen Gesamtrechnungen. Die Bundesregie-
rung unterstützt die Herangehensweise im SEEA, eine 
Synthese verschiedener Ansätze zur Darstellung der 
ökonomisch-ökologischen Wechselbeziehungen zu er-
reichen. Je nach nationalen Prioritäten, verfügbaren 
statistischen Ausgangsdaten und vorhandenen Perso-
nalkapazitäten kann das SEEA somit in Form eines 
Baukastensystems schrittweise realisie rt  werden. 

Eine international verbindliche Festlegung von Kon-
zepten der Umweltökonomischen Gesamtrechnungen 
wird in naher Zukunft nicht zu erwarten sein. Zunächst 
erscheint es nötig, in Pilotprojekten für ausgewählte 
Länder weitere Erfahrungen zu sammeln und die 
internationale Diskussion über anzuwendende Kon-
zepte, insbesondere im Zusammenhang mit der Be-
wertung von Umweltnutzung, fortzusetzen. 

2. In welcher Weise unterstützt die Bundesregierung 
die Bemühungen der Vereinten Nationen um eine 
Umweltökonomische Gesamtrechnung? 

Welche Initiativen hat sie dafür in der Euro-
päischen Union (EU), in der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD), im Internationalen Währungsfond (IWF) 
und bei der Weltbank eingeleitet oder unterstützt? 

Die Bundesregierung wird auch in Zukunft die Weiter-
entwicklung des SEEA fördern. Ein wichtiger prakti-
scher Beitrag stellt die Anwendung der Konzepte des 
SEEA im Rahmen der UGR dar. Daraus ergeben sich 
Erkenntnisse, die zur Verbesserung der Konzepte des 
SEEA insbesondere im Hinblick auf ihre Anwendung 
in entwickelten Industrieländern von Bedeutung sein 
können. Außerdem wird sich die Bundesregierung in 
internationalen Gremien nach wie vor dafür einsetzen, 
daß das SEEA weiterentwickelt wird und weltweit An-
wendung findet. 

Im Rahmen der EU hat sich vor allem das Statistische 
Bundesamt in Gremien von EUROSTAT für die Kon-
zepte des SEEA verwendet und darauf hingewirkt, daß 
EUROSTAT eine europäische Fassung des SEEA ent-
wickelt. Diese Initiative führte dazu, daß das Vorhaben 
in den Forschungsplan der Europäischen Kommission 
aufgenommen wurde. Die Bundesregierung wird auch 
weiterhin darauf hinwirken, daß in Zusammenarbeit 
der verschiedenen Institutionen auf der Grundlage des 
SEEA ein gemeinschaftlicher Vorschlag entwickelt 
wird und so weit wie möglich Konzepte auf dem Gebiet 
der Umweltökonomischen Gesamtrechnungen harmo-
nisiert werden. Ansprechpartner sind vor allem EURO-
STAT und die Vereinten Nationen. 

3. Teilt sie die Kritik von Eurostat, OECD und Welt-
bank an den Vorschlägen der Vereinten Nationen 
für eine ökologisch-ökonomische Gesamtrech-
nung? 

EUROSTAT, OECD und Weltbank haben nicht generell 
die Vorschläge der Vereinten Nationen kritisiert. Es ist 
aber selbstverständlich, daß die anderen internatio-
nalen Organisationen die Arbeiten der Vereinten 
Nationen zunächst kritisch prüfen und Anregungen für 
weitere Verbesserungen geben. Bei der schwierigen 
Thematik ist es klar, daß einzelne konzeptionelle Fra-
gen auch kontrovers diskutiert werden. Die Bundes-
regierung beteiligt sich mit konstruktiver Kritik eben-
falls an der Diskussion. 

4. Sieht die Bundesregierung eine Zurückhaltung in 
den internationalen Organisationen, mit tech-
nischem Know-how, Finanzmitteln und politi-
schem Nachdruck die Reform der VGR voranzu-
bringen? 

Wenn ja, in welchen Organistionen ist das der Fall? 

Die internationalen Organisationen, voran die Verein

-

ten Nationen und die Weltbank, haben sich bereits in 
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der Vergangenheit sehr intensiv mit Fragen der Reform 
der VGR auseinandergesetzt und die Entwicklung von 
Umweltökonomischen Gesamtrechnungen als Ergän-
zung zu den traditionellen VGR aktiv unterstützt. Da-
bei hat sich eine sinnvolle internationale Arbeitsteilung 
entwickelt: Die Vereinten Nationen haben vor allem 
auf konzeptionellem Gebiet gearbeitet; die Weltbank 
hat Länderstudien finanziell unterstützt; die OECD hat 
sich stärker auf die Entwicklung von Indikatoren-
systemen spezialisiert; EUROSTAT ist vor allem an der 
Weiterentwicklung der Konzepte von Umweltstatisti-
ken interessie rt , hat sich aber in letzter Zeit auch aktiv 
in die Diskussion um Umweltökonomische Gesamt-
rechnungen eingeschaltet. 

5. Wird sich die Bundesregierung dafür einsetzen, 
daß sich die internationalen Institutionen (ein-
schließlich Weltbank und IWF) verstärkt um die 
Einführung einer Umweltökonomischen Gesamt-
rechnung bemühen und dafür konkrete zeitliche 
Fristen festlegen? 

Die Bundesregierung wird weiterhin die Arbeiten der 
internationalen Organisationen auf dem Gebiet der 
Umweltökonomischen Gesamtrechnungen unterstüt-
zen und, soweit erforderlich, auch auf eine Verstärkung 
der Aktivitäten drängen. 

6. Sind nach Auffassung der Bundesregierung die 
jeweiligen nationalen Problemlagen und Inter-
essen (z. B. Rohstoffreserven, wi rtschaftliche Lei-
stungskraft, sozialer Standard, Stand der Umwelt-
verschmutzung oder hoher Verbrauch) zu unter-
schiedlich, um sich auf ein einheitliches System 
einer Umweltökonomischen Gesamtrechnung zu 
einigen? 

Wie sollen aus ihrer Sicht die Unterschiede be-
rücksichtigt und bewe rtet werden? 

Sollen auch die Altlasten der jeweiligen Länder in 
die Bewertung der nationalen Umweltressourcen 
einbezogen werden? 

Angesichts der globalen Dimension vieler Umwelt-
probleme und der internationalen Verflechtung des 
Umweltschutzes ist ein einheitliches Rahmenkonzept 
für Umweltökonomische Gesamtrechnungen unbe-
dingt erforderlich, um internationale Vergleichbarkeit 
der Ergebnisse zu erreichen. Dieses System sollte aber, 
wie im „Baukastensystem" des SEEA vorgesehen, über 
die nötige Flexibilität bei seiner Anwendung in Län-
dern unterschiedlicher Problemlagen verfügen. Ein 
starres verbindliches System für alle Länder erscheint 
nicht zielführend. 

Soweit die Veränderungen der natürlichen Umwelt in 
einem Land in der Berichtsperiode dargestellt werden, 
sind Altlasten einzubeziehen (unabhängig davon, wer 
ihr Verursacher ist). Werden die Wirtschaftsaktivitäten 
eines Landes im Hinblick auf ihre (gegenwärtige und 
zukünftige) Umweltverträglichkeit untersucht und be-
wertet, spielen Altlasten keine Rolle (siehe Antwort auf 
Frage A. 3). 

7. Unterstützt die Bundesregierung das im SEEA 
vorgeschlagene stufenweise Vorgehen, wonach 

— in der ersten Stufe die umweltbezogenen Da-
ten, insbesondere die „defensiven" monetären 
Ausgaben mit Umweltbezug wie Umwelt- und 
zusätzliche Gesundheitsschutzausgaben, und 
das produzierte und nichtproduzierte Natur-
vermögen im Rahmen von gesamtwirtschaft-
lichen Sachvermögensbilanzen erfaßt werden, 

— in der zweiten Stufe diese Angaben mit physi-
schen Informationen über die ökonomische 
Umweltnutzung und den Zustand der Umwelt 
verknüpft werden, 

— in der dritten Stufe die zusätzliche monetäre 
Bewertung der ökonomischen Umweltnut-
zungen und -belastungen einbezogen wird, um 
die ökonomisch-ökologischen Wechselwirkun-
gen zu erfassen, 

— in der vierten Stufe Umweltdienstleistungen 
bewertet werden, um die privaten, öffentlichen 
und wirtschaftlichen Vermeidungsaktivitäten 
zu berücksichtigen und die Nutzung von tech-
nischen, wirtschaftlichen und kulturellen Ver-
meidungsstrategien in die Entscheidungsbil-
dung für die Festlegung von Umweltqualitäts-
zielen einzubeziehen? 

Das SEEA stellt eine umweltbezogene Erweiterung des 
„Systems of National Accounts (SNA)" dar. Seine in der 
Fragestellung beschriebene stufenweise Realisierung 
wird von der Bundesregierung unterstützt. Sie trägt der 
Tatsache Rechnung, daß nicht alle Ausgangsdaten 
hinreichend verfügbar sind und allgemein akzeptierte 
Bewertungsmethoden fehlen. 

8. Empfiehlt die Bundesregierung für die Aufstellung 
Umweltökonomischer Gesamtrechnungen einen 
„Methodenpluralismus", der den unterschied-
lichen nationalen Ausgangsbedingungen Rech-
nung trägt? 

Die Bundesregierung unterstützt den „Methodenplu-
ralismus" auf dem Gebiet der Umweltökonomischen 
Gesamtrechnungen. Das komplexe Thema der Wech-
selbeziehungen zwischen Wirtschaft und Umwelt kann 
nur durch den Einsatz unterschiedlicher statistischer 
Meßmethoden hinreichend beschrieben werden. Da-
her ist es z. B. sinnvoll, neben monetären Bewertungs-
ansätzen auch Indikatorensysteme aufzustellen (siehe 
auch Antwort zu Frage A. 5). Dieser Methodenpluralis-
mus bedeutet aber nicht, daß verschiedene Darstel-
lungsformen unverbunden nebeneinander Verwen-
dung finden sollen. Vielmehr ist es erforderlich, alle 
Informationen in einem konsistenten Datensystem mit-
einander zu verknüpfen. 

Das Bundesumweltministerium hat den Beirat „Um-
weltökonomische Gesamtrechnung" eingerichtet, der 
Empfehlungen auf breiter wissenschaftlicher Basis für 
die weitere methodische Entwicklung gibt. Diese 
Empfehlungen fließen laufend in die Arbeiten des 
Statistischen Bundesamtes ein. 
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9. Welches sind aus Sicht der Bundesregierung die 
Gründe dafür, daß bisher nur Entwicklungsländer 
das SEEA-Konzept erproben? 

Das SEEA ist bisher nicht nur in Entwicklungsländern 
angewendet worden. Neben der Realisierung der 
SEEA-Konzepte in Deutschland (siehe Teil C) haben 
auch Japan, die Vereinigten Staaten und Italien die im 
SEEA vorgesehenen Konzepte angewendet. Das Zö-
gern mancher entwickelten Länder hängt teilweise 
damit zusammen, daß sie bereits anders gea rtete Be-
rechnungskonzepte etabliert haben. 

10. In welchen Ländern werden umweltökonomische 
Daten (in physischen und/oder monetären Größen) 
detailliert erhoben? 

Welche Erkenntnisse ergeben sich daraus für die 
Bundesrepublik Deutschland? 

Ein vollständiger Überblick über die in den verschie-
denen Ländern erhobenen umweltökonomischen Da-
ten kann nicht gegeben werden. Die folgenden Aus-
führungen beschränken sich daher auf Arbeiten in 
Industrienationen, die für die gegenwärtige bzw. zu-
künftige Ausgestaltung der deutschen Umweltöko-
nomischen Gesamtrechnungen von Bedeutung sind. 

Bei den physischen Daten haben vor allem Kanada, 
Frankreich, die Niederlande und Norwegen Erfahrun-
gen gesammelt; auch sie verfügen bisher jedoch noch 
nicht über eine umfassende physische Beschreibung 
der ökonomisch-ökologischen Wechselbeziehungen. 

Die generelle Methodik der Monetarisierung von Um-
weltschäden wurde vor allem in den sechziger Jahren 
im angelsächsischen Bereich entwickelt und ist dann 
ständig verfeinert worden. Das Umweltbundesamt be-
faßt sich mit dieser Frage bereits seit Ende der siebziger 
Jahre. Inzwischen gibt es praktisch in allen EU- und 
OECD-Ländern entsprechende Aktivitäten. Die OECD 
hat Anfang der neunziger Jahre eine breit angelegte 
Untersuchung durchgeführt, in welchen Ländern die 
Monetarisierungsversuche besonders weit vorange-
schritten sind. Hierzu zählen Deutschland, Großbri-
tannien, Italien, Niederlande, Norwegen und USA. Für 
die Ergänzung eines makroökonomischen Berichts-
systems (wie die UGR) sind die Ergebnisse dieser Be-
wertungsansätze nicht unmittelbar einsetzbar. Bei der 
Integration monetärer Daten in die Umweltökonomi-
schen Gesamtrechnungen stehen die entwickelten 
Länder deshalb erst am Anfang. Erfahrungen liegen in 
Deutschland, Kanada, USA, Großbritannien und Japan 
vor. Mit dem gegenwärtigen Aufbau der Umweltöko-
nomischen Gesamtrechnungen gehört Deutschland zu 
den führenden Ländern auf diesem Gebiet. In bezug 
auf die Erfassung der tatsächlichen Umweltschutzaus-
gaben, den Aufbau von gesamtwirtschaftlichen und 
branchenweisen Mate rial- und Energiebilanzen sowie 
bei der Entwicklung von Geographischen Informa-
tionssystemen verfügt Deutschland über gute Grund-
lagen (siehe Antwort zur Frage C. 5). 

11. Wie bewertet die Bundesregierung die Erkennt-
nisse der Ökosystemforschung in den Nieder-
landen und eine Übertragbarkeit auf die Bundes-
republik Deutschland? 

Kennt Sie die Studie „Sustainable Netherlands"? 

Ist sie bereit, für die Bundesrepublik Deutschland 
eine vergleichbare Untersuchung in Auftrag zu 
geben? 

Die Ökosystemforschung in den Niederlanden stellt 
wesentliche Grundlagen und Erkenntnisse zur Lösung 
von Umweltproblemen und für Schutz-, Planungs-
und Überwachungsaufgaben zur Verfügung. Ebenso 
werden in Deutschland durch die Ökosystemforschung 
diejenigen Bedingungen herausgearbeitet, unter 
denen die Ökosysteme langfristig genutzt werden 
können oder geschützt werden müssen, so daß ihre 
spezifische Produktivität und natürliche Dynamik er-
halten bleiben (ökologische Nachhaltigkeit). Dies ge-
schieht in einem abgestimmten organisierten For-
schungsverbundsystem mit vielen Institutionen (siehe 
Bundesbericht Forschung, Teil I11/22. Januar 1996, 
Seiten 62 bis 63). 

Die Studie „Sustainable Netherlands" bildet den Bei-
trag des Umweltverbandes „F riends of the Ea rth" zur 
Ausfüllung des Leitbildes der nachhaltigen Entwick-
lung auf der Basis des „Konzepts vom gleichen Um-
weltraum" . Einen entsprechenden Ansatz legt die 1995 
veröffentlichte Studie „zukunftsfähiges Deutschland" 
zugrunde, die im Auftrag von BUND und MISEREOR 
erarbeitet wurde. Diese Studien leisten wichtige 
Beiträge zu der notwendigen breiten Diskussion über 
Schritte zu einer nachhaltigen Entwicklung. Zur Studie 
„Zukunftsfähiges Deutschland" hat die Bundesregie-
rung in der Antwort auf die Kleine Anfrage des Abge-
ordneten Dr. Manuel Kiper und der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN Stellung genommen (Druck-
sache 13/3000). 

12. In welcher Weise soll nach Auffassung der Bun-
desregierung der internationale Handel in öko-
logischen Input-Output-Rechnungen berücksich-
tigt werden? 

Im Rahmen von internationalen Input-Output-Model-
len können die Außenhandelsdaten der verschiedenen 
Länder miteinander verknüpft und über diese Brük-
kenfunktionen auch die Umweltnutzungskosten bei 
der Produktion von Exportgütern den entsprechenden 
Importländern zugerechnet werden. Die Bundesregie-
rung wird den Aufbau und die Anwendung von inter-
nationalen Input-Output-Modellen unterstützen, mit 
deren Hilfe die Umweltfolgen der internationalen 
Handelsbeziehungen quantifiziert werden können. 

13. Wird sich die Bundesregierung an der von der 
EU im 5. Umweltaktionsprogramm angekündigten 
Umwelt-Buchführung, die ab Ende 1995 erprobt 
werden soll, beteiligen? 
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Das Arbeitsprogramm der EU ist mittlerweile von der 
Europäischen Kommission in eine konkrete Planung 
zur Integration von Umwelt- und Wirtschaftsinforma-
tions-Systemen umgesetzt worden (siehe „Leitlinien 
der EU über Umweltindikatoren und ein ,grünes' 
Rechnungssystem", COM (94) 670, Brüssel, 21. De-
zember 1994). Das Statistische Bundesamt nimmt an 
den Vorbereitungen und Diskussionen aktiv teil und 
wird sich auch bei der Implementierung der Vorschläge 
intensiv beteiligen. 

C. Nationale Initiativen für eine Umweltökonomische 
Gesamtrechnung 

1. Ist die Bundesregierung bereit, das SEEA-Konzept 
der Vereinten Nationen versuchsweise in der 
Bundesrepublik zu erproben? 

Bekennt sie sich zu dem Ziel, bis zum Ende dieses 
Jahrzehnts die VGR auf eine Umweltökonomische 
Gesamtrechnung umzustellen? 

Das UGR-Konzept der Bundesregierung ist als natio-
nale Realisierung des SEEA zu verstehen. UGR und 
SEEA sind jedoch nicht identisch. Zum einen decken 
die UGR nur einen Teil des SEEA ab, weil aus dem 
methodischen „Baukastensystem" des SEEA lediglich 
die Elemente ausgewählt und realisie rt  werden, die in 
Deutschland von Belang sind. Zum anderen sind die 
UGR breiter angelegt als das SEEA, weil auch der Weg 
der Sammlung und Aggregation von Basisdaten be-
rücksichtigt wird, und zwar mit Methoden, die im 
SEEA nicht enthalten sind (z. B. Fernerkundung und 
Geographische Informationssysteme). In einem dera rt 

 neuen Gebiet werden im Verlaufe der Einrichtung in 
der Praxis auch Rückkopplungen und Modifikationen 
für das theoretische Konzept erkennbar werden. 
Solche neuen Elemente entstehen z. B. im Rahmen des 
Indikatorenprojekts „Umweltzustand" sowie bei den 
empirischen Arbeiten der Vermeidungskostenberech-
nung (siehe hierzu C.5). 

Die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen auf die 
UGR umzustellen, ist nicht das Ziel der Bundesregie-
rung. Die UGR sind als ein paralleles, aber mit der VGR 
eng verzahntes System angelegt (siehe auch Vor-
bemerkung und Antwort zu Frage A. 3) 

2. Will die Bundesregierung entsprechend dem 
SEEA-Konzept Prioritäten für die Einrichtung 
einer Umweltökonomischen Gesamtrechnung fest-
legen? 

Welche Schwerpunkte sollen bei den physischen 
und welche bei den monetären Berechnungen ge-
setzt werden? 

Das SEEA enthält Empfehlungen für das Setzen von 
Prioritäten, die von den bekannten und grundlegenden 
Unterschieden umweltpolitischer Problemlagen der 
verschiedenen Länder ausgehen. Dabei wird vor allem 
auf die Unterschiede zwischen Industrie- und Ent-
wicklungsländern eingegangen. Diese Empfehlungen 

dürfen aber keinesfalls als verbindliche Maßgabe oder 
Richtlinie bewertet werden. 

Die Schwerpunktsetzungen für die deutsche UGR sind 
mit den SEEA-Empfehlungen kompatibel. Erfassungen 
der Umweltverschmutzung im Zusammenhang mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten sowie der entsprechenden 
Umweltschutzmaßnahmen stehen im Vordergrund 
(siehe Abbildung zu Frage A.5). Bei den Vermögens-
rechnungen geht es (in einem stark qualitativ gepräg-
ten Verständnis) um den Umweltzustand. Prioritär setzt 
das Bewertungskonzept bei den Verursachern für Um-
weltbe- und -entlastungen an. Mittelbar gehen aller-
dings auch Umweltzustandsveränderungen (über das 
Setzen von Standards) in die Bewe rtung ein. Nicht 
prioritär werden Bilanzierungen von nationalen Res-
sourcen und deren mengenmäßiger Verknappung 
(„natural resource accounting") behandelt. 

3. Wie bewe rtet die Bundesregierung den Stand der 
Vorarbeiten für eine Umweltökonomische Ge-
samtrechnung beim Statistischen Bundesamt? 

Wann ist mit einem Gesamtkonzept zu rechnen? 

Wie soll das Konzept in den politischen Institu-
tionen, insbesondere im Deutschen Bundestag, 
behandelt werden? 

Die Arbeiten des Statistischen Bundesamtes zum Auf-
bau der UGR, die bereits Ende der 80er Jahre be-
gonnen wurden, sind beachtlich und im internatio-
nalen Vergleich mit führend. Dies wird auch vom 
wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung zur 
Umweltökonomischen Gesamtrechnung bestätigt. Das 
Gesamtkonzept der UGR liegt vor (siehe Vorbemer-
kung). Die darin enthaltenen fünf Themenbereiche, 
die einen schrittweisen Ausbau des Gesamtkonzeptes 
ermöglichen, sind unterschiedlich weit entwickelt. 
Während bei den Themenbereichen „Material- und 
Energieflüsse", „Nutzung von Fläche und Raum" und 
„Umweltschutzmaßnahmen" bereits empirische Er-
gebnisse der Gesamtrechnungen vorliegen, werden zu 
den Themenbereichen „Umweltzustand" und „Ver-
meidungskosten" (Bewe rtung) noch konzeptionelle 
Überlegungen angestellt. Insofern kann derzeit die 
Frage nach dem Zeitpunkt eines endgültigen Ab-
schlusses des gesamten UGR-Konzeptes nicht beant-
wortet werden. Von entscheidender Bedeutung ist für 
die Bundesregierung, daß bereits Zwischenergebnisse 
einzelner Teilbereiche und deren Verknüpfung einen 
hohen politischen Aussagewert haben. 

Die Bundesregierung unterrichtet den Bundestag über 
wesentliche Ergebnisse und Fortschritte beim Ausbau 
der UGR. Unter anderem wurde die Stellungnahme des 
UGR-Beirats, die am 22. November 1995 Frau Bundes-
umweltministerin Dr. Angela Merkel übergeben 
wurde, am gleichen Tag an den Umweltausschuß des 
Deutschen Bundestages und an die „Enquete-Kom-
mission" des Deutschen Bundestages übersandt. 
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4. Ist die Bundesregierung bereit, in der Entwick-
lungs- und Erprobungsphase und anschließend 
bei der Auswertung auch Vertreter aus Wissen-
schaft, Wirtschaft, Gewerkschaften und Umwelt-
verbänden zu beteiligen? 

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit hat bereits 1990 einen Beirat einge-
richtet, dessen Aufgabe es ist, die vorliegenden Kon-
zeptionen für die UGR zu prüfen, kritisch und kon-
struktiv zu begleiten und Empfehlungen für das wei-
tere Vorgehen zu geben sowie das Ministe rium in allen 
Fragen wissenschaftlich zu beraten, die mit den UGR in 
Zusammenhang stehen. Der Beirat hat 1991 eine erste 
und im November 1995 eine zweite Stellungnahme 
abgegeben. 

Seit 1994 ist dem Beirat ein Begleitkreis zugeordnet, in 
dem die relevanten gesellschaftlichen Gruppen - Wirt-
schaftsverbände, Umweltverbände und Gewerkschaf-
ten - vertreten sind. Mit diesem Begleitkreis werden 
die Arbeiten zur UGR transparent gemacht und auf 
eine breite gesellschaftliche Basis gestellt. Der Beirat 
sowie der Begleitkreis werden in allen Stufen der Ent-
wicklung, Erprobung und Auswertung der UGR be-
teiligt. 

5. Ist in folgenden Bereichen eine ausreichende Da-
tenbasis für eine Umweltökonomische Gesamt-
rechnung (einschließlich längerer Zeitreihen für 
Input-Output-Rechnungen) vorhanden: 

— Indikatoren des Umweltzustands; 

— Material- und Energieflußrechnungen, Roh-
stoffverbrauch bzw. Energie- und Ressourcen-
produktivität; 

— Nutzung von Fläche und Raum, Art der Bo-
dennutzung und -belastung; 

— Gewässerschutz; 

— Artenvielfalt und Naturschutz; 

— Ökotoxizität; 

— Emittentenstruktur; 

— Abfallmengen und Abfallbeseitigung, Verwer-
tungsquoten; 

— Investitionen, Anlagewert und Ausgaben für 
den Umweltschutz; 

— Vermeidungskosten für die Erreichung von 
Umweltqualitätszielen; 

— ökonomische und ökologische Wirkungs-
analyse unterschiedlicher Effizienz- und Suffi-
zienzmaßnahmen? 

Wenn nein, was will die Bundesregierung tun, um 
die Mängel zu beheben? 

a) Indikatoren des Umweltzustands 

Der Umweltzustand soll in den UGR für alle „Akzep-
toren" nachgewiesen werden, die Veränderungen er-
leiden, wenn Umweltbelastungen durch wirtschaft-
liche Aktivitäten entstehen; die menschliche Gesund-
heit ist darin enthalten. 

Bisher liegen zwei Ansätze für Informationen zum Um-
weltzustand vor: Ansätze zur Darstellung von hoch-
aggregierten, nationalen Indikatoren und Monitoring-
systeme zur Zustandsbeschreibung. Die vorhandenen 
Daten und Methoden weisen eine Lücke auf zwischen 
wenigen, hochaggregierten Indikatoren einerseits und 
überaus zahlreichen, räumlich und sachlich zersplit-
terten Basisdaten andererseits. 

Diese Lücke zu füllen, ist eine Zielsetzung der UGR im 
Themenbereich Umweltzustand; es wird eine mittlere 
Aggregationsebene definiert und mit Daten gefüllt. 
Das Statistische Bundesamt hat hierzu - in Kooperation 
insbesondere mit der Forschungsstelle für Umwelt-
politik der Freien Universität Berlin und dem Bundes-
amt für Naturschutz - ein Forschungsprojekt begon-
nen. Bis Mitte 1997 soll ein Indikatorensystem zu 
einer raumbezogenen Umweltzustandsberichterstat-
tung bzw. Umweltqualitätsbeschreibung für die UGR 
erarbeitet und in Form von Pilotstudien getestet wer-
den. Hierbei wird auf die Erkenntnisse der Ökosy-
stemforschung und der Umweltbeobachtung zurück-
gegriffen, um die Vielfalt der Ökosysteme in Deutsch-
land mit ihren spezifischen Standorten hinreichend 
zu berücksichtigen. Gleichzeitig wird ein Bezug zu 
Umweltproblemen (wie Treibhauseffekt, Versauerung 
usw.) hergestellt. Langfristiges Ziel ist es, aggregierte, 
nationale Indikatoren abzuleiten. Regionale Aspekte 
sollen dabei repräsentiert sein, soweit sie aus bundes-
weiter Sicht von Belang sind. 

Die Qualität der Umwelt bzw. der Ökosysteme wird im 
Indikatorensystem unter drei verschiedenen Blickwin-
keln betrachtet; dabei ist die Verfügbarkeit von Basis-
daten unterschiedlich: 

— Basisdaten über strukturelle Veränderungen von 
Ökosystemen und Landschaften liegen auf Bundes-
ebene nicht vor. Indikatoren zur physischen Struk-
tur müssen daher auf der Basis der Primärdaten der 
im Rahmen des Indikatorenprojekts entwickelten 
„Ökologischen Flächenstichprobe" gebildet wer-
den. 

— Bei den Veränderungen/Beeinträchtigungen durch 
stoffliche Belastungen (v. a. von Boden, Gewässern, 
Organismen und Atmosphäre) ist je nach Ausge-
staltung und Dichte der Meßnetze die Datenqualität 
sehr heterogen und im statistischen Sinne nur 
eingeschränkt repräsentativ, obwohl viele der 
entsprechenden Indikatoren flächendeckend für 
das gesamte Bundesgebiet dargestellt werden. Der 
Rückgriff auf bereits vorliegende Quellen ist aber 
kurzfristig allein schon aus Gründen der Wirt

-schaftlichkeit geboten. 

— Bundesweit repräsentative Informationen zur Funk-
tionalität von Ökosystemen und Landschaften lie-
gen nicht vor. Die Entwicklung von entsprechenden 
„Makro"-Indikatoren erscheint vordringlich und 
muß in Zusammenarbeit mit den Zentren der Öko-
systemforschung erfolgen. 

Auch im Rahmen eines UFOPLAN-Vorhabens zur Ent

-

wicklung eines Satzes von Umweltindikatoren für zen

-

trale Umweltprobleme in Deutschland zeigt sich, daß 
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insbesondere beim Umweltzustand die Daten nur teil-
weise verfügbar sind. 

b) Material- und Energieflußrechnungen, Rohstoff-
verbrauch bzw. Energie- und Ressourcenproduk-
tivität 

Das Statistische Bundesamt entwickelt eine Datenbasis 
für eine umfassende Mate rial- und Energieflußrech-
nung. Dazu gehören die Teilaspekte Rohstoffent-
nahme, Außenhandel und integ rierte Rohstoffe (z. B. 
in Vorleistungsgütern), Energie, Wassergewinnung, 
Emissionen (insbesondere Luftemissionen, Abfälle, 
Abwasser), Vorleistungsemissionen und Emittenten-
struktur, Sekundärrohstoffe/Recycling sowie die Phy-
sische Input-Output-Rechnung. Dabei wird im we-
sentlichen auf vorhandene Informationen zurückge-
griffen, um zusätzliche Erhebungen zu vermeiden. Das 
vorhandene Datenmaterial weist für Zwecke der 
Material- und Energieflußrechnung jedoch oft mehr 
oder weniger große Unzulänglichkeiten und Lücken 
auf, die z. T. sehr aufwendige Umrechnungs- bzw. Zu

-

schätzverfahren erforderlich machen. Einzelheiten hat 
das Statistische Bundesamt in der Fachserie 19 Um-
welt, Reihe 5 Umweltökonomische Gesamtrechnun-
gen - Material- und Energieflußrechnungen, 1995, 
veröffentlicht. 

Die laufenden Arbeiten in der UGR zur Schließung der 
Datenlücken zielen insbesondere auf: 

— die Einbeziehung von Sekundärrohstoffen und die 
Abgrenzung des Recycling, 

— die Integration des Außenhandels, 

— die Aufstellung einer physischen Input-Output-
Tabelle. 

Ein generelles Problem stellt die Einbeziehung von Er-
gebnissen für die neuen Bundesländer dar. Ein weite-
res schwerwiegendes Problem sind die in den Pri-
märstatistiken angewandten unterschiedlichen Klassi-
fikationen. Da deren Ergebnisse i. d. R. auf andere 
- nämlich ökonomische - Zwecke ausgerichtet sind, 
fehlen für die Nutzung in der UGR Angaben zu den 
interessierenden Materialströmen (z. B. die Identifizie-
rung der Sekundärrohstoffe). 

c) Nutzung von Fläche und Raum, A rt  der Boden-
nutzung und -belastung 

Im Rahmen der UGR werden im Themenbereich 
„Nutzung von Fläche und Raum" die Art und Intensität 
der Bodennutzung erfaßt. Als Geographisches Infor-
mationssystem (GIS) eröffnet das Statistische Informa-
tionssystem zur Bodennutzung (STABIS) die Möglich-
keit, über die Bodennutzung hinaus unterschiedliche 
Sachverhalte mit konkretem Raumbezug über die An-
gabe ihrer örtlichen Lage zusammenzuführen und dar-
aus neue Erkenntnisse abzuleiten. 

Gegenwärtig wird im Auftrag des Bundesumweltmini-
steriums im Rahmen eines europaweiten Projektes der 
EU-Kommission im Statistischen Bundesamt ein geo-
graphischer Datenbestand über die Bodenbedeckung 
aufgebaut. Mit diesem werden erstmals flächendek-
kend für das gesamte Gebiet Deutschlands Daten zur 

Bodenbedeckung und -nutzung bereitgestellt. Der ent-
stehende Datenbestand bildet ein Element des Um-
weltinformations- und Umweltbeobachtungsnetzwer-
kes EIONET (Environmental Information and Obser-
vation Network) der Europäischen Umweltagentur 
(EUA); gleichzeitig steht er als Basisdatenbestand für 
STABIS zur Verfügung. 

Im Hinblick auf die Erstellung längerer Zeitreihen über 
die Entwicklung der Bodenbedeckung und -nutzung 
ist eine regelmäßige Fortschreibung des Datenbestan-
des von entscheidender Bedeutung. Vor diesem Hin-
tergrund tritt die Bundesregierung für eine regel-
mäßige Aktualisierung der Daten ein. Welche Zeitab-
stände für die Pe riodizität der Erhebung als geeignet 
anzusehen sind, wird gegenwärtig unter den Mit-
gliedstaaten der EU erörtert und mit der EUA abge-
stimmt. 

Für den Datenbedarf der UGR wird künftig auch das im 
Aufbau befindliche Amtliche Topographisch-Karto-
graphische Informationssystem (ATKIS) der Vermes-
sungsverwaltungen der Länder eine wichtige Rolle 
spielen. Aus diesem geographischen Informationssy-
stem, das mit finanzieller Unterstützung des Bundes-
verteidigungsministeriums aufgebaut wird, lassen sich 
Bodennutzungsdaten mit hoher Lagegenauigkeit und 
langfristig auch hohem Differenzierungsgrad ableiten. 
Bodenbelastungen werden im Rahmen des UGR

-

Konzeptes im Themenbereich „Umweltzustand" erfaßt 
(siehe hierzu Abschnitt a). 

d) Gewässerschutz 

Die Datenlage sowie der Kenntnisstand für die Inte-
gration des Gewässerschutzes in die UGR sind sehr 
unterschiedlich. Für Dargebot und Nutzung der Was-
serressourcen liefern die Wasserstatistik sowie die Be-
rechnungen der Bundesanstalt für Gewässerkunde 
über längere Zeiträume bis auf einige Wirtschafts-
bereiche (Landwirtschaft, Dienstleistungen) eine rela-
tiv gute Datenbasis. Neue Daten bezüglich Bewässe-
rung und Abwasseranfall in der Landwirtschaft werden 
in Folge des Umweltstatistikgesetzes von 1994 verfüg-
bar. 

Für die Einleitungen von Schadstoffen und die Be-
schaffenheit der Gewässer liegen zur Zeit nur in Aus-
nahmefällen bundesweit einheitliche Daten vor; Teil-
ergebnisse werden regional von Flußkommissionen 
(z. B. Rhein, Elbe) bzw. von den Ländern oder sektoral 
von Verbänden veröffentlicht. Diese Ergebnisse lassen 
sich jedoch nur schwer einheitlich aufbereiten oder 
aggregieren. 

Angesichts dieser Datensituation im Bereich Wasser 
wird im Rahmen des Aufbaues der Emittentenstruktur 
(siehe Abschnitt g) angestrebt, die Emissionen der ver-
schiedenen Wirtschaftsbereiche durch die Auswertung 
der bisher verfügbaren Quellen sowie durch weiter-
gehende Berechnungen zu schätzen. Inwieweit es 
möglich sein wird, die diffusen Einträge dabei einzu-
beziehen, ist derzeit noch nicht absehbar. 
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e) Artenvielfalt und Naturschutz 

Bei Bund und Ländern liegen umfangreiche Daten und 
Informationen über die Ausweisung von Schutz-
gebieten, gefährdete Arten und Biotoptypen („Rote 
Listen") sowie Biotopkartierungen vor. Diese Daten 
sind jedoch für den speziellen Anwendungsbereich in 
den UGR im Themenbereich „Umweltzustand" nur 
bedingt verwendbar, da sie auf unterschiedlichen De-
finitionen und Konzepten beruhen und sich nicht auf 
alle Bodennutzungstypen in Deutschland beziehen. 
Defizite in der Datenbasis bestehen insbesondere bei 
bundesweiten, systematischen Übersichten zu lang-
fristigen Veränderungen von Artenbeständen und 
Ökosystemen sowie organismenbezogenen Beobach-
tungen. 

Ein einheitliches Konzept für eine Erhebung im 
Rahmen der UGR muß daher erst entwickelt werden. 
Dies geschieht im Rahmen des Projekts „Indikatoren 
des Umweltzustands". Hierbei wird das Konzept für 
eine bundesweite ökologische Flächenstichprobe ent-
wickelt und in einem begrenzten Gebiet erprobt (siehe 
Antwort zu Abschnitt a). 

f) Ökotoxizität 

Für die Umweltzustandsbeschreibung sind generell 
sowohl die schwach toxischen, jedoch mengenmäßig 
bedeutsamen als auch die in eher geringen Mengen 
vorkommenden, jedoch gefährlichen Stoffe relevant. 
Die detaillie rte Untersuchung zahlreicher hochtoxi-
scher Stoffe geschieht in umfangreichen Monito ring-
Programmen. Die UGR als nationales Rechnungssy-
stem mit ökonomischer und statistischer Ausrichtung 
ist hingegen auf eine aggregierte Ebene ausgerichtet, 
da sie mit dem theoretischen Anspruch, alle toxischen 
Stoffe zu bilanzieren, in der Praxis nicht umsetzbar 
wäre. Insofern ergänzt die UGR stoffspezifische Ein-
zeluntersuchungen. Die Abgabe von Stoffen an die 
Umwelt (Luftemissionen, Abwassereinleitung und 
Abfälle) wird in die Datenbank „Emittentenstruktur" 
integriert  (Abschnitt g). Für die Zustandsbeschreibung 
faßt das Indikatorensystem (Abschnitt a) ökotoxikolo-
gisch bedeutsame Indikatoren im Themenkomplex 
„toxische Kontamination" zusammen. Dazu gehören 
zentrale Massenströme von Nährstoffen (Stickstoff, 
Phosphor), wichtige Luftschadstoffe (Schwefel- und 
Stickstoffverbindungen), Treibhausgase, Ozon sowie 
persistente und akkumulierende Schadstoffe (z. B. 
Schwermetalle oder organische Verbindungen wie 
Dioxine, Furane oder polyzyklische aromatische Koh-
lenwasserstoffe). 

Im gesamten Bereich der relevanten stofflichen Um-
weltbeeinträchtigungen kann auf zahlreiche Moni-
toring-Programme des Bundes und der Länder zurück-
gegriffen werden. Allerdings sind die Daten häufig 
sehr heterogen, d. h. von Bundesland zu Bundesland 
verschieden, wodurch eine bundesweite Auswertung 
erschwert wird. Im Hinblick auf Auswirkungen der 
stofflichen Belastungen auf freilebende Pflanzen und 
Tiere sowie deren Lebensgemeinschaften fehlen bun-
desweit verwertbare Daten. 

g) Emittentenstruktur und Abfallmengen und Abfall-
beseitigung, Verwertungsquoten 

Ziel der Emittentenstruktur ist es, die Entstehung von 
Umweltbelastungen bei den verschiedenen Wi rt

-schaftsaktivitäten und -branchen darzustellen. Hierzu 
ist ein einheitliches Klassifikationssystem wirtschaft-
licher Aktivitäten erforderlich. 

Ob eine ausreichende Datenbasis für die Emittenten-
struktur vorhanden ist, läßt sich aufspalten in die bei-
den Fragen: 

— Existiert eine ausreichende Datenbasis über Emis-
sionen, um ein hinreichend genaues Bild der Um-
weltbelastungen zu geben? 

— Lassen sich die Umweltbelastungsdaten auch prä-
zise und mit vertretbarem Aufwand den Wi rt

-schaftsaktivitäten zuordnen? 

Luftemissionsdaten 

Für Luftemissionen gibt es bislang zwei Datenquellen: 
energiestatistische Daten und Emissionsfaktoren, die 
die Emissionen pro Einsatz- oder Outputfaktor ange-
ben. In den vom Statistischen Bundesamt erstellten 
Energie-Input-Output-Tabellen werden die Energie-
einsatzmengen nach Produktionsbereichen angege-
ben. Insgesamt liegt damit eine tragfähige Datenbasis 
für die Integration von Luftemissionsdaten in die Emit-
tentenstruktur vor. Dennoch muß die Weiterentwick-
lung der zugrunde liegenden energiestatistischen Da-
ten angegangen werden, um z. B. genauere Informa-
tionen zu Umwandlungsverlusten zu erlangen. 

Die Emissionsfaktoren, die vom Umweltbundesamt 
kalkuliert werden, beziehen sich auf die Energie-
trägerverwendung in bestimmten Sektoren und in be-
stimmten Prozeßfeuerungsanlagen (z. B. Zement) so-
wie auf nichtenergetische Emissionen. Bezüglich der 
Luftemissionsdaten ist die Datenlage vergleichsweise 
gut. Das Umweltstatistikgesetz 1994 ordnet nach sei-
nem Inkrafttreten 1997 erstmals zwei Erhebungen zur 
Luftverunreinigung an. Für die Nutzung innerhalb der 
UGR wird die Datenlage im Luftemissionsbereich da-
mit erheblich verbessert. Mit der vorgesehenen Aus-
wertung kann eine weitgehend vollständige Mate rial-
bilanz für die Anlagen, für die Emissionserklärungen 
abzuliefern sind, erstellt werden. Über eine Zuordnung 
der Anlagen zu Wirtschaftszweigen ist die Verbin-
dung zu den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 
sichergestellt. 

Wasser und Abwasser 

Die Statistik der Wasserversorgung und Abwasserbe-
seitigung weist die Wasserverwendungs- und Abwas-
sermengen aus, gegliedert nach Wi rtschaftsbereichen. 
Zusätzlich werden die Liefermengen der öffentlichen 
Wasserversorgung sowie die Abwassermengen der 
öffentlichen Abwasserbeseitigung bilanziert. 

Das Umweltstatistikgesetz 1994 sieht Verbesserungen 
in der Wasser- und Abwasserstatistik vor. Zudem wird 
der Erhebungsturnus um ein Jahr verkürzt. Dennoch 
gibt es, wie in den Ausführungen zum Gewässerschutz, 
gezeigt (Abschnitt d), noch einige Probleme, welche 
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die Erstellung der Emittentenstruktur „Wasser"  behin-
dern. 

Abfall und Wiederverwertung 

Die Abfallstatistik ist bisher in die beiden Bereiche 
„öffentliche Abfallbeseitigung" und „Abfallbeseiti-
gung im Produzierenden Gewerbe und in Kranken-
häusern" untergliedert. Es stellt sich für die UGR die 
Aufgabe, die beiden Zahlenwerke zu vereinigen, 
indem für die Produktionsbereiche der Input-Out-
put-Rechnung die Abfallmengen insgesamt und für 
einzelne Abfallhauptgruppen ausgewiesen werden. 
Durch das Umweltstatistikgesetz 1994 wird die Aktua-
lität der Daten in diesem Bereich verbessert. 

Recyclingmengen 

Innerhalb der UGR ist es nicht zweckmäßig und auch 
nicht möglich, jede Form des Recycling (z. B. die Wie-
derverwertung von Glasbehältern in privaten Haus-
halten) nachzuweisen. Es wird deshalb der pragma-
tische Ansatz verfolgt, jene Recyclingstoffe zu bilan-
zieren, die von der Menge her bedeutsam und 
deren Aufkommen und Verwendung auch ansatzweise 
nachweisbar sind. 

In der Abfallstatistik werden lediglich die für ein 
Recycling bestimmten Abfälle erfaßt, die in der öffent-
lichen Abfallbeseitigung getrennt gesammelt werden. 
Es handelt sich dabei um Mengenangaben für ver-
wertbare Stoffe wie Altpapier, kompostierbare orga-
nische Abfälle oder Altstoffgemische. Mit dem Um-
weltstatistikgesetz 1994 wird eine erhebliche Verbes-
serung der Datenlage im Abfallbereich erreicht. Für die 
Emittentenstruktur bedeutet dies u. a., daß der Abfall-
fluß sehr viel besser und aktueller darstellbar sein wird. 

h) Investitionen, Anlagewert und Ausgaben für den 
Umweltschutz 

Im Bereich „Umweltschutzmaßnahmen" (Themenbe-
reich 4 der UGR) stehen regelmäßig folgende Daten zur 
Verfügung: 

— aus laufenden statistischen Erhebungen 

— Investitionen für Umweltschutz im Produzie-
renden Gewerbe, 

— Investitionen und laufende Ausgaben des Staa-
tes für Umweltschutz, 

— aus sekundärstatistischen Auswertungen gemäß 
den Konzepten der Volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnungen für das Produzierende Gewerbe und 
den Staat 

— Investitionen und laufende Ausgaben, 

— Anlagevermögen für Umweltschutz, 

— Abschreibungen auf dieses Anlagevermögen 
und 

— gesamtwirtschaftliche Ausgaben und Aufwen-
dungen für den Umweltschutz. 

Die Daten liegen jeweils für die Umweltbereiche Ab-
fallbeseitigung, Gewässerschutz, Luftreinhaltung und 
Lärmschutz vor. Auf der Basis des Umweltstatistik-
gesetzes 1994 werden in Zukunft zusätzlich vorliegen: 

die laufenden Ausgaben nach Ausgabearten im Pro-
duzierenden Gewerbe, die Investitionen und laufen-
den Ausgaben bei den sogenannten Ausgründungen. 
Die Investitionen werden zudem hinsichtlich der Inve-
stitionsarten tiefer untergliedert. Darüber hinaus wer-
den zusätzliche Umweltbereiche (Naturschutz und 
Landschaftspflege, Bodensanierung) einbezogen. 

Die Datenbasis über Umweltschutzausgaben ist derzeit 
noch unbefriedigend hinsichtlich der Umweltschutz-
ausgaben von anderen als den genannten Wi rtschafts-
bereichen (wie der Entsorgungswirtschaft), der Um-
weltschutzmaßnahmen in den neuen Ländern und 
der Angaben zu Produktion, Verwendung und Finan-
zierung von Umweltschutzdienstleistungen, entspre-
chend den Vorgaben des „Europäischen Systems 
umweltbezogener Wirtschaftsdaten" (SERIEE). Diese 
Lücken werden über Forschungsprojekte geschlossen, 
die darauf abzielen, vorhandene Daten auszuwerten 
und daraus Schätzungen abzuleiten. Umweltbedingte 
Gesundheitsausgaben werden in diesen Bereich in-
tegriert , sobald ausreichende statistische Daten vor-
handen sind. 

Ein wichtiger Aspekt zukünftiger Arbeit ist es , Kon-
zepte zur Erfassung integ rierter Umweltschutztech-
nologien und umweltverträglicher Produkte zu ent-
wickeln. Eine Schlüsselfrage in diesem Zusammenhang 
ist, ob es gelingt, Informationen über Technologien und 
Emissionskoeffizienten mit Informationen über die 
Kosten zu verbinden. Die Bundesregierung unterstützt 
Aktivitäten zur Klärung dieses Problems auf EU-Ebene. 

i) Vermeidungskosten für die Erreichung von 
Umweltqualitätszielen 

Hypothetische Vermeidungskosten werden im Themen-
bereich 5 der UGR behandelt (siehe Vorbemerkung). 
Sie sind die geschätzten Kosten für eine Reduzierung 
von Belastungen mittels ausgewählter Maßnahmen, 
um ein politisch festgelegtes Umweltziel zu erreichen. 
Zu diesen Maßnahmen zählen der Einsatz von Ver-
meidungs- und Verminderungstechniken und struk-
turelle Maßnahmen i. S. einer Reduzierung umwelt-
belastender Produktions- und Konsumprozesse. 

Umfassende Informationen zu den Vermeidungs- und 
Verminderungstechniken und ihrem aktuellen bzw. 
potentiellen Einsatz sind nicht oder nur für bestimmte 
Verursacher (z. B. Energiebereich) vorhanden. Zu den 
Kosten gibt es lediglich Einzelinformationen. 

Um die unzureichende Situation unter längerfristiger 
Perspektive zu verbessern, beteiligt sich das Statisti-
sche Bundesamt an einem Forschungsprojekt des 
Europäischen Statistischen Amtes. Dabei stellt sich 
- wie bei den Kosten für integ rierte Umweltschutz-
maßnahmen - die Aufgabe, Informationen aus der 
„Techniksphäre" mit rein betriebswi rtschaftlichen Da-
ten zu verknüpfen. Inwieweit dies möglich ist und wie 
der beträchtliche Aufwand für die Berechnung von 
Vermeidungskosten auf ein realistisches Maß begrenzt 
werden kann, ist zu prüfen. 
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j) Ökonomische und ökologische Wirkungsanalyse 
unterschiedlicher Effizienz- und 
Suffizienzmaßnahmen 

Effizienz- und Suffizienzmaßnahmen sind grundsätz-
lich als komplementär anzusehen. Während die erste-
ren technischen Fortschritt ausnutzen und beispiels-
weise gleiche wirtschaftliche Produktion mit weniger 
Inanspruchnahme natürlicher Ressourcen ermöglichen 
(z. B. energieeffizientere Heiztechnik), setzen die letz-
teren bei einer Reduzierung oder Begrenzung von 
umweltschädigenden Aktivitäten selbst an (Änderung 
von Verhaltensweisen). Die Datenanforderungen für 
Wirkungsanalysen hängen insbesondere von der Pro-
blemlage, Zielsetzung und Größenordnung ab. Aus-
sagen zur diesbezüglichen Datenbasis können somit in 
allgemeiner Form nicht gemacht werden. 

6. Hat die Bundesregierung einen Überblick, wie 
sich die ökologischen und ökonomischen Daten in 
den wichtigsten Belastungssektoren zwischen 
1960, 1970, 1980 und 1990 verändert haben? 

Die UGR ermöglichen es, ökologische und ökonomi-
sche Trends in dem in der Frage angesprochenen 
Zeitraum verknüpft darzustellen. Entsprechende Ana-
lysen werden vom Statistischen Bundesamt veröffent-
licht (siehe u. a. „Umweltökonomische Trends 1960 bis 
1990" in: Wirtschaft und Statistik 8/1994, S. 658-677). 

7. Wann ist nach Auffassung der Bundesregierung 
eine Weiterentwicklung der Aggregation von Um-
weltdaten zu einem umfassenden System von 
Umweltindikatoren und Umweltqualitätszielen zu 
erwarten? 

Wann ein System von Umweltindikatoren vorliegt, 
kann derzeit nicht abgeschätzt werden. 

Mit Umweltindikatorensystemen soll die Entwicklung 
des Zustands der Umwelt und der umweltbelastenden 
Faktoren im Zeitablauf in komprimierter, prägnanter 
Form beschrieben werden. Eine solche Selektion und 
Aggregation repräsentativer Daten zu Indikatoren, 
deren Verknüpfung zu einem Gesamtbild und das 
Aufzeigen von Trends ist hilfreich für die Umwelt-
berichterstattung, die Umweltkommunikation und für 
die politische Prioritätensetzung, Entscheidungsfin-
dung und Erfolgskontrolle. 

Solche Systeme für Umweltindikatoren und „Indika-
toren für eine nachhaltige Entwicklung" werden der-
zeit in verschiedenen internationalen Institutionen 
entwickelt (u. a. bei der OECD, der Weltbank, der VN

-

Kommission für Nachhaltige Entwicklung (CSD), der 
Europäischen Union oder dem World Resource Insti-
tute). Die Bundesregierung erachtet es für besonders 
wichtig, so weit wie möglich zu einem inte rnational 
harmonisierten konzeptionellen Rahmen für Indika-
torensysteme zu kommen. Sie beteiligt sich aktiv an 
diesen Arbeiten, insbesondere bei der OECD und der 
CSD. In Deutschland fand z. B. mit Unterstützung der 

Bundesregierung im November 1995 ein internatio-
naler Experten-Workshop zur Weiterentwicklung von 
Indikatoren-Konzepten statt. 

Derzeit werden in mehreren Forschungsvorhaben im 
Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit und des Bundesmini-
steriums für Bildung, Wissenschaft, Forschung und 
Technologie Ansätze für Indikatorensysteme für 
Deutschland entwickelt, die mit den internationalen 
Ansätzen kompatibel sein sollen, so weit dies sinnvoll 
und machbar ist. Grundsätzlich ist anzustreben, die 
Entwicklung von Umweltindikatorensystemen und 
Umweltzielen abzustimmen, um deren Aussagewert 
für das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung zu 
erhöhen. 

8. Welche Chancen sieht die Bundesregierung, den 
Indikator Bruttosozialprodukt in einen Indikator 
Ökosozialprodukt weiterzuentwickeln? 

Wo liegen aus ihrer Sicht die Chancen und wo die 
Probleme eines solchen Konzepts? 

Es wird auf die Vorbemerkung und die Antworten zu 
den Fragen A. 3 und C. 1 verwiesen. 

9. Unterstützt die Bundesregierung das vom Statisti-
schen Bundesamt vorgeschlagene Vermeidungs-
konzept zur Optimierung der Umweltökonomie? 

Sieht sie darin einen geeigneten Weg, ökologische 
Innovationen kostenoptimal zu fördern, Umwelt-
belastungen zu senken und technische und wirt-
schaftliche Modernisierungen anzureizen? 

Bei der Beantwortung der Frage geht die Bundesre-
gierung davon aus, daß unter dem o. g. „Vermei-
dungskonzept zur Optimierung der Umwelt-Ökono-
mie" der Vermeidungskostenansatz im Rahmen der 
UGR verstanden wird. Mit den UGR wird nicht un-
mittelbar - wie mit umweltpolitischen Instrumenten - 
eine Verhaltensbeeinflussung in Richtung Vermeidung 
von Umweltbelastungen und ökologische Innovationen 
gefördert; die UGR stellen vielmehr auf die Darstellung 
und Bewertung der Zusammenhänge zwischen wirt-
schaftlichen Aktivitäten und Umweltveränderungen ab 
und dienen damit als eine wichtige Informations-
grundlage für die Politik. 

Die Frage der Bewe rtung von Umweltveränderungen 
(UGR-Themenbereich 5: „Vermeidungskosten zur Er-
reichung von Standards"), zählt zu den methodisch 
am schwierigsten zu bewältigenden Elementen der 
UGR. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen mit einer 
direkten Schadensbewertung ( „ Schadenskostenan-
satz " ) und den Problemen einer Übertragung auf glo-
bale Umweltprobleme hält die Bundesregierung den 
Vermeidungskostenansatz prinzipiell für adäquat, um 
Umweltbelastungen in Geldwerten abbilden zu kön-
nen (siehe auch C. 5 i). Allerdings ist damit nicht aus-
geschlossen, daß außerhalb der UGR auch andere Be-
wertungsansätze weiterverfolgt und weiterentwickelt 
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werden. Mit Hilfe von Vermeidungskostenkurven kann 
für jede technische oder strukturelle Maßnahme ihre 
durchschnittliche Effizienz (gemessen in DM z. B. je 
vermiedene Tonne Emission) abgelesen werden. Für 
das Senken ausgewählter Umweltbelastungen kann 
auf diese Weise der kostengünstigste Weg zumindest 
abgesteckt werden. Die Praxis muß erweisen, wo und 
in welchem Umfang verläßliche Kurven darstellbar 
sind. Eine Optimierung der Ressourcenallokation hin-
sichtlich mehrerer oder sogar aller Belastungen (im 
Sinne der totalen Vermeidungskosten für alle Umwelt-
schäden) ist damit jedoch kaum möglich. Dies würde 
eine Bewertung und relative Gewichtung der ver-
schiedenen Belastungsfaktoren mit ihren spezifischen 
Vermeidungskosten voraussetzen, die nicht allein mit 
statistischen Mitteln im Rahmen der UGR gelöst wer-
den kann. 

10. Wie sieht die Bewe rtung des Naturvermögens 
nach diesem Vermeidungsansatz aus? 

Lassen sich die tatsächlichen Naturnutzungs-
kosten durch verbindliche Kriterien für eine dau-
erhaft umweltgerechte Nutzung von Ressourcen 
feststellen? 

Naturvermögen wird mit dem Vermeidungskostenan-
satz nicht direkt bewe rtet. Vielmehr werden die Kosten 
berechnet, die theoretisch zur Erreichung von Um-
welthandlungszielen notwendig gewesen wären (siehe 
auch Antwort zu Frage C. 5 (i) und zu Frage A. 3). Diese 
Handlungsziele stellen Obergrenzen für Umweltbe-
lastungen (Emissionen, Flächenverbrauch usw.) der 
gesamten Volkswirtschaft dar, die pro Jahr nicht über-
schritten werden dürfen, damit das Umweltvermögen 
erhalten bleibt. Diese Ziele sind außerhalb der UGR zu 
bestimmen. Dafür liefern die UGR statistische Informa-
tionen. „Kriterien für eine dauerhaft umweltgerechte 
Nutzung" spielen in diesem Ansatz insofern eine we-
sentliche Rolle, als sie herangezogen werden können, 
um die Referenzsituation zu beschreiben. Dies bedarf 
noch weiterer wissenschaftlicher Untersuchungen so-
wie intensiver gesellschaftlicher und politischer Dis-
kussionen. 

11. Welche Auswirkungen hat ein dera rtiger umwelt-
ökonomischer Vermeidungsansatz für den priva-
ten Konsum? 

Zu welchen mittelbaren Veränderungen führt er in 
der Volkswirtschaft (einschließlich der Wettbe-
werbsfähigkeit wichtiger Branchen)? 

Der Vermeidungskostenansatz - als Bewertungsansatz 
hat keine direkten Auswirkungen auf p rivaten Konsum 
und Wettbewerbsfähigkeit. 

Hiervon zu trennen ist die Frage, wie sich eine konse-
quente Politik einer Verminderung und Vermeidung 
von Umweltbelastungen auswirkt. Der in Deutschland 
verfolgte vorsorgende Umweltschutz hat insgesamt 
nicht zu einer Beeinträchtigung der Wettbewerbs-
fähigkeit der deutschen Wi rtschaft geführt, wie dies 

auch die OECD in ihrem Umwelt-Länder-Prüfbericht 
bestätigt. 

12. Teilt die Bundesregierung die These, daß dieser 
Vermeidungsansatz z. B. durch die Senkung der 
Energie- und Verkehrskosten zu volkswirtschaft-
lichen Gewinnen mit erheblichen Beschäftigungs-
impulsen führen kann? 

Die Frage nach gesamtwirtschaftlichen Wirkungen von 
umweltpolitischen Vermeidungsstrategien läßt sich 
nicht generell beantworten, da die Wirkungen in star-
kem Maße von den bestehenden Rahmenbedingun-
gen, der Art  der beschlossenen Maßnahmen und ihrer 
Implementierung im Zeitablauf abhängen. 

Eine im Auftrag des Bundesumweltministeriums er-
stellte Studie des Deutschen Instituts für Wirtschafts-
forschung kommt zu dem Ergebnis, daß im Jahr 1990 in 
Deutschland 680 000 Arbeitsplätze direkt und indirekt 
vom Umweltschutz abhingen. Aktuelle Zahlen werden 
derzeit errechnet. 

13. Welche rechtlichen (z. B. Least-Cost-Planning, 
Stoffrecht, Öko-Leasing) und fiskalischen Rah-
menbedingungen (insbesondere ökologische 
Steuerreform und Abbau umweltschädlicher 
Subventionen) sind nach Auffassung der Bundes-
regierung notwendig, um diesen umwelt-
ökonomischen Optimierungsansatz einer „Öko-
nomie des Vermeidens" effizient umzusetzen? 

Für die Bundesregierung ist die Fortentwicklung der 
rechtlichen und fiskalischen Rahmenbedingungen des 
Umweltschutzes (einschließlich Stoffrecht) eine Dauer-
aufgabe. Dabei geht es darum, das umweltpolitische 
Instrumentarium weiter zu verbessern, effizienter aus-
zugestalten und stärker als bisher an ökologischen 
Zielvorstellungen zu orientieren. 

Um die umweltpolitischen Ziele mit möglichst ge-
ringem gesamtwirtschaftlichen Aufwand zu erreichen, 
nutzt die Bundesregierung zunehmend ökonomische 
Anreizinstrumente, durch die unternehmerische Krea-
tivität zur Entwicklung umweltfreundlicher Produkte 
und Produktionsverfahren mobilisiert und eine stär-
kere Orientierung der Verbraucher auf umweltver-
träglichere Produkte und umweltfreundliches Verhal-
ten bewirkt wird. Hierzu zählen Rücknahme- und 
Pfandpflichten, die breitere Anwendung des Umwelt-
zeichens, der Ausbau der Informations- und Kenn-
zeichnungspflichten und die Fortentwicklung des Haf-
tungsrechts. Besondere Bedeutung kommt der Gestal-
tung der Finanzbeziehungen zwischen Staat und 
Bürgern mit dem Ziel zu, Konsumenten und Produ-
zenten in systematischer Weise ökonomische Anreize 
zur Vermeidung von Umweltbelastungen und zur Ent-
wicklung nachhaltiger Produktions- und Konsumwei-
sen zu geben. Eine zielorientierte Ergänzung des 
Steuerrechts um Umweltgesichtspunkte sollte Schritt 
für Schritt umgesetzt werden, ohne die Steuerbela-
stung insgesamt zu erhöhen. Von Bedeutung ist auch 
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der Abbau von Subventionen mit umweltschädlichen 
Wirkungen sowie eine verstärkte Förderung umwelt-
verträglicher Technologien und Wirtschaftsweisen. 

14. Welcher Nutzen kann aus den Umweltverträglich-
keitsprüfungen und dem Öko-Audit (bet riebliche, 
raum- und projektbezogene Umweltbuchhaltung) 
für die Erstellung einer Umweltökonomischen Ge-
samtrechnung gezogen werden? 

Ist umgekehrt eine Umweltökonomische Gesamt-
rechnung eine Hilfe, um Öko-Audit und Um-
weltverträglichkeitsprüfungen handhabbarer und 
transparenter zu gestalten? 

Ergibt sich daraus für die Bundesregierung die 
Absicht, das Öko-Audit weiter auszubauen und 
die Bedeutung der Umweltverträglichkeitsprüfun-
gen zu stärken? 

Grundsätzlich setzen die Umweltverträglichkeitsprü-
fung, das Öko-Audit und die UGR auf verschiedenen 
Ebenen an. Gemeinsamkeiten ergeben sich insofern, 
als bei allen Instrumenten die Frage der Erforschung, 
Quantifizierung und Bewertung von Umwelteingriffen 
eine zentrale Rolle spielt. 

Über mögliche positive Synergieeffekte im Hinblick 
auf die UGR gibt es zur Zeit noch keine Erfahrungen. 
Zumindest in methodischer Hinsicht können alle ge-
nannten Instrumente voneinander profitieren. 

Der Beirat zur UGR weist in seiner zweiten Stellung-
nahme vom September 1995 auf die Integration von 
einzel- und gesamtwirtschaftlichen Informationssy-
stemen („ Micro-Macro-Link') hin. Dies bet rifft insbe-
sondere Umwelt-Indikatorensysteme, die derzeit par-
allel für die einzel- und gesamtwirtschaftliche Ebene in 
unterschiedlichen Institutionen, auch auf internatio-
naler Ebene, entwickelt werden. 

Die Bundesregierung erachtet das Öko-Audit und die 
Umweltverträglichkeitsprüfung auch unabhängig von 
ihrem Wert für die UGR als wichtige Instrumente des 
vorsorgenden Umweltschutzes und wird sie weiter 
entwickeln. 

15. Welche Bedeutung hat für die Bundesregierung 
eine Umweltökonomische Gesamtrechnung mit 
konkreten Umweltindikatoren und Umweltquali-
tätszielen für eine ökologische Steuerreform und 
für den Abbau umweltschädlicher Subventions-
tatbestände? 

Ziel von ökonomischen Anreizinstrumenten des Um-
weltschutzes - wie einer zielorientierten Ergänzung 
des Steuerechts um Umweltgesichtspunkte und des 
Abbaus ökologisch kontraproduktiver Subventions-
tatbestände - ist es letztlich, die Wirtschaftsakteure 
durch das Verändern staatlicher Rahmenbedingungen 
zu einem umweltfreundlicheren Verhalten zu bewe-
gen. Zur Beurteilung der Ausgestaltung entspre-
chender Maßnahmen ist es notwendig, in konsistenter 
Form sowohl die ökonomischen als auch die ökologi

-

schen Auswirkungen entsprechender Maßnahmen ab-
zuschätzen. 

Hierfür bieten die Umweltökonomischen Gesamtrech-
nungen eine wichtige Informationsgrundlage, u. a. weil 
sie in ihren aktivitätsorientierten Themenbereichen an 
die Gliederung der 58 Produktionsbereiche in den 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (bzw. in der 
Input-Output-Rechnung) anknüpfen. Gesamteffekte 
auf die wirtschaftliche Entwicklung lassen sich unter 
Berücksichtigung dieser meso-ökonomischen Ebene 
deutlich besser schätzen als mit reinen makroöko-
nomischen Modellen ohne Berücksichtigung der Pro-
duktionsbereichsstruktur. 

Für konkrete umweltpolitische Entscheidungen bleibt 
es grundsätzlich bei der Aufgabenteilung: Während 
der UGR die Aufgabe zukommt, entsprechende em-
pirische' Ausgangsdaten bereitzustellen, fällt die Mo-
dellanwendung und die daraus resultierende Politik-
beratung (z. B. Entwicklung von Prognosen und Sze-
narien, Konzipierung umweltpolitischer Instrumente) 
in den Aufgabenbereich wissenschaftlicher Behörden 
der Bundesregierung, wissenschaftlicher Beiräte und 
der Forschungsinstitute. 

D. Bewertungsfragen 

1. Wie ist aus der Sicht der Bundesregierung der 
Stand der Umweltstatistik (national, in der EU und 
weltweit) zu bewe rten? 

Inwieweit sind vergleichbare Übersichten über 
Umweltverbrauch und Umweltbelastungen sowie 
vergleichbare monetäre Bewertungen vorhanden? 

Gibt es eine entsprechende Übersicht über die je-
weils geleisteten regionalen, sektoralen, unter-
nehmensbezogenen, öffentlichen und privaten 
Umweltschutzaufwendungen? 

Mit der Neufassung des Gesetzes über Umweltstati-
stiken vom September 1994 wurde die geltende um-
weltstatistische Rechtsgrundlage von 1974 an den seit-
her gestiegenen Datenbedarf angepaßt. Das Gesetz 
bringt das nationale statistische Erhebungsprogramm 
mit den internationalen bzw. EU-Anforderungen in 
Übereinstimmung (siehe auch Antwort zu Frage C.5). 
Im folgenden wird der Stand der internationalen Um-
weltstatistik bewe rtet. 

Grundlage für den Aufbau von umweltstatistischen 
Systemen ist das bei den Vereinten Nationen zur 
Strukturierung von Umweltstatistiken entwickelte 
„Framework for the Development of Environment Sta-
tistics - FDES". In diesem System werden die zu er-
fassenden Umweltdaten in folgende Bereiche unter-
gliedert: 

— soziale und wirtschaftliche Aktivitäten und von 
ihnen ausgehende Umweltbelastungen, 

— Umweltzustand und dessen Veränderungen und 

— Maßnahmen, die negativen Auswirkungen von Um-
weltveränderungen und -belastungen entgegen-
wirken, und deren Kosten. 
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Auf europäischer Ebene wurde 1995 erstmalig ein 
Umweltbericht sowie ein begleitendes Statistisches 
Kompendium für alle europäischen (auch nicht der EU 
angehörenden) Länder zusammengestellt, die wichtige 
Ergebnisse 
— zu ökonomischen Aktivitäten (u. a. Land- und 

Forstwirtschaft, Indust rie, Haushalte, Verkehr, 
Tourismus, Energie- und Rohstoffverbrauch), 

— zu Emissionen und Abfallentstehung, 

— zu Veränderungen in der Bodennutzung, 

— zu Auswirkungen u. a. auf Grund- und Oberflä-
chengewässer, auf Böden sowie auf die Natur (ein-
schließlich Wälder) 

enthalten sowie wichtige Problembereiche behandeln 
(European Environment Agency: Europe's Environ-
ment - The Dobris Assessment, Copenhagen 1995 und 
EUROSTAT: Europe's Environment - Statistical Com-
pendium for the Dobris Assessment, Luxembourg 
1995). 

Weitere Umweltdaten werden regelmäßig für die Mit-
gliedstaaten der OECD und für den Bereich der Wirt-
schaftskommission der Vereinten Nationen für Europa 
(ECE) zusammengestellt (OECD: Environmental Data 
- Compendium 1995 und Economic Commission for 
Europe and North America: The Environment in 
Europe and North America: Annotated Statistics 1992

-

jeweils letzte verfügbare Ausgabe). 

Verhältnismäßig gute statistische Daten existieren hin-
sichtlich der Entstehung von Umweltbelastungen, ins-
besondere von stofflichen Belastungen und Energie-
verbrauch. Über den Umweltzustand sowie monetäre 
Bewertungen sind international vergleichbare Daten 
nur vereinzelt vorhanden. Dies gilt auch für Gesamt-
rechnungskonzepte und Indikatorensysteme. 

Daten zu Umweltschutzaufwendungen werden auf in-
ternationaler Ebene von der OECD zusammengestellt, 
die aber bislang keinen hohen Detaillierungsgrad auf-
weisen und nicht immer vergleichbar abgegrenzt sind. 

Bei der EU ist das Europäische System umwelt-
bezogener Wirtschaftsdaten (SERIEE) entwickelt wor-
den (siehe hierzu D. 2). 

2. In welcher Form erfolgt die Koordinierung bei der 
Erfassung der Umweltdaten mit europäischen und 
übernationalen Einrichtungen? 

Wie bewertet die Bundesregierung die Leistungs-
und Aussagefähigkeit des „Europäischen Systems 
für die Sammlung umweltbezogener Wirtschafts-
daten" (SERIEE)? 

Die Erfassung und Lieferung von Umweltdaten an 
europäische und übernationale Einrichtungen wird für 
die Bundesrepublik Deutschland in Absprache zwi-
schen Statistischem Bundesamt und Umweltbundes

-

amt koordiniert. Die Kontakte mit dem Statistischen 
Amt der Europäischen Gemeinschaften und mit der 
Statistischen Abteilung der Wirtschaftskomission der 
Vereinten Nationen für Europa (UNECE) werden in 
der Regel vom Statistischen Bundesamt koordiniert, 

während das Umweltbundesamt den Datenaustausch 
mit UNEP, der Umweltabteilung der ECE sowie der 
OECD koordiniert und deutsche Anlaufstelle für die 
Europäische Umweltagentur (EUA) ist. Für einzelne 
Themenbereiche hat die EUA bislang sieben themen-
spezifische Ansprechstellen auf Gemeinschaftsebene 
(European Topic Centre - ETC) benannt, die auf der 
Grundlage des mehrjährigen Arbeitsprogramms der 
EUA u. a. Umweltdaten zusammentragen, aggregieren 
und auswerten. Das Umweltbundesamt leitet das ETC 
Luftemissionen und ist deutsche Kontaktstelle für 
die Bereiche Luftemissionen, Luftqualität, Binnenge-
wässer, Meeres- und Küstenumwelt, Bodenqualität, 
Abfall sowie Datenquellenkatalog. Das Statistische 
Bundesamt ist an einem internationalen Konsortium 
zum Themenbereich Bodennutzung/Bodenbedeckung 
beteiligt und ist deutsche Kontaktstelle für diesen Be-
reich. Das Bundesamt für Naturschutz ist die deutsche 
Kontaktstelle für den Themenbereich Naturschutz. Die 
Bundesanstalt für Gewässerkunde arbeitet als Konsor-
tialpartner beim ETC Binnengewässer mit. Das Nie-
dersächsische Umweltministerium leitet das ETC Da-
tenquellenkatalog/Thesaurus, dessen Aufgabe in der 
Erarbeitung von Meta-Informationen besteht. 

Darüber hinaus erfolgt eine direkte Koordinierung 
auch zwischen den genannten Institutionen. So wird 
etwa der Fragebogen der OECD für das Umwelt-
kompendium auch von EUROSTAT genutzt und die bei 
der UNECE erarbeiteten umweltbezogenen Klassifika-
tionen von allen drei Institutionen angewendet. Auf-
grund einer deutschen Initiative wurde zwischen der 
EUA und EUROSTAT ein Memorandum of Under-
standing abgeschlossen, mit dem eine Koordinierung 
der Aktivitäten gewährleistet ist. 

Das Europäische System umweltbezogener Wirt-
schaftsdaten (SERIEE) stellt ein Satellitensystem zu 
den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) 
dar. Als solches paßt SERIEE methodisch zu den VGR. 
Der monetäre Teil des Berichtssystems - die Umwelt-
schutzausgabenrechnung - steht bislang eindeutig im 
Vordergrund und ist konzeptionell ausgereift und 
wegweisend für die weiteren Arbeiten auf dem Gebiet 
der Umweltschutzausgaben. Demgegenüber ist der 
Rest dieses Berichtssystems (Emissionen, Umweltzu-
stand) noch nicht ausgearbeitet. SERIEE ist deshalb 
im derzeitigen Ausbaustadium nicht mit dein gesam-
ten UGR-Konzept, sondern nur mit dem Themenbe-
reich „Maßnahmen des Umweltschutzes" der UGR 
vergleichbar. Im Mittelpunkt der Umweltschutzaus-
gabenrechnung von SERIEE stehen die 

— Analyse der Produktion von Umweltschutzlei-
stungen, 

— Bestimmung der nationalen Umweltschutzausgaben 
und 

— Analyse der Finanzierung dieser Ausgaben. 

Damit liegt ein detailliert ausgearbeitetes System zur 
Ermittlung und Beschreibung der tatsächlichen ge-
samtwirtschaftlichen Umweltschutzausgaben vor. 

Die Bundesregierung begrüßt die Anstrengungen der 
Europäischen Union, SERIEE zu ergänzen und zu um- 
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weltökonomischen Gesamtrechnungen weiterzuent-
wickeln („Green Accounting"). 

3. Welches sind national, EU-weit und global die 
wichtigsten Meß- und Beobachtungsprogramme 
für die Erfassung und Bewe rtung der Umwelt? 

Welche Länder haben hierbei einen vergleich-
baren Standard? 

Wo bestehen Defizite? 

Zur Erfassung und Bewe rtung der Umwelt sind vor 
allem Daten und Zeitreihen über 

— den Zustand der Umwelt (Immissions-, Wirkungs-
daten), 

— Quellen und Ursachen von Belastungen und Ge-
fährdungen der Umwelt (Emissions-, Ressourcen-
verbrauchs-, Produktionsdaten), 

— Aktivitäten und Aufwendungen zur Vermeidung 
und Verminderung von Umweltbelastungen sowie 
zur Verbesserung des Umweltzustandes (Maßnah-
medaten, Daten über Kosten der Umweltbelastung 
und Nutzen der Umweltverbesserung) 

erforderlich. 

Wichtigste Grundlage für die Bereitstellung dieser 
Umweltdaten sind in Deutschland die im Rahmen 
der amtlichen Statistik über die Statistischen Landes-
ämter und das Statistische Bundesamt laufend vorge-
nommenen Erhebungen. Mit der Neufassung des Ge-
setzes über Umweltstatistiken (Umweltstatistikgesetz) 
vom September 1994 wurde die umweltstatistische 
Rechtsgrundlage vom August 1974 an den seither 
gestiegenen und geänderten Datenbedarf des Bundes 
und der Länder angepaßt. Das gilt vor allem für die 
Bereiche Abfallwirtschaft, Luftreinhaltung und Um-
weltökonomie. 

Parallel zur Verbesserung der amtlichen Statistik wer-
den zusätzliche Datenquellen erschlossen und genutzt, 
vor allem durch die verbesserte Zusammenarbeit des 
Bundes mit den Bundesländern, die im Rahmen ih-
rer Zuständigkeit Meßnetze und Beobachtungspro-
gramme betreiben. Von zentraler Bedeutung ist daher 
die 1995 von den Umweltministern und -senatoren des 
Bundes und der Länder abgeschlossene Verwaltungs-
vereinbarung über den Datenaustausch im Umwelt-
bereich. 

Darüber hinaus bestehen weitreichende Bund/Länder-
Kooperationen auf dem Gebiet der Literatur- und For-
schungsdokumentation, bei den Gütedaten der Fließ-
gewässer, bei Luftemissionsdaten und beim Smog-
Frühwarnsystem. Aktueller Schwerpunkt der Koope-
rationsbemühungen ist der Bereich der umweltgefähr-
denden Stoffe und Güter. Die Bundesregierung arbei-
tet an dem Aufbau einer systematischen „ökologischen 
Umweltbeobachtung" für eine bundesweite Gesamt-
beurteilung des Umweltzustandes und dessen Ver-
änderungen mit dem Ziel, zu einem umfassenden 
Umweltbeobachtungssystem der Länder beizutragen. 
Wichtige Bausteine sind hierbei neben bestimmten 
Ländermeßnetzen, das Luftmeßnetz des Umweltbun

-

desamtes, Umweltprobenbank und Umweltsurvey. In 
Zukunft wird der Bereich Geoinformationssysteme 
verstärkt hinzukommen. Für die Erfassung von um-
weltbedingten Gesundheitsausgaben wird auf die 
derzeit im Aufbau befindliche Gesundheitsbericht-
erstattung des Bundes zurückgegriffen werden. 

Der Bund verfügt über eine Vielzahl von Informations-
systemen und -einrichtungen, die Umweltinformatio-
nen bereitstellen und deren Optimierung sowie Koor-
dinierung mit den Bundesländern, der EU und Dritt-
ländern verstärkt vorangetrieben wird. Dazu gehören 
das bereichsübergreifend angelegte Informations- und 
Dokumentationssystem UMPLIS des Umweltbundes-
amtes, das Landschaftsinformationssystem LANIS des 
Bundesamtes für Naturschutz und das Integ rierte Meß-
und Informationssystem zur Überwachung der Um-
weltradioaktivität IMIS des Bundesamtes für Strahlen-
schutz. Eine umfassende Zusammenstellung des ak-
tuellen Bestands an repräsentativen, vergleichbaren 
und flächendeckenden Umweltinformationen ein-
schließlich der wichtigsten Meß- und Beobachtungs-
programme in Deutschland ist Grundlage der vom 
Umweltbundesamt seit 1984 alle zwei Jahre heraus-
gegebenen „Daten zur Umwelt". 

Mit der Errichtung der Europäischen Umweltagentur 
und eines Europäischen Umweltinformations- und 
Umweltbeobachtungsnetzes werden künftig EU-weit 
Informationen bereitgestellt. Auch auf der Ebene der 
OECD und der VN-Wirtschaftskommission für Europa 
(UNECE) bestehen Aktivitäten zur zentralen Samm-
lung und Aufbereitung von Umweltdaten über die 
Mitgliedsstaaten. Im Rahmen des Genfer Luftreinhalte-
Übereinkommens der UNECE haben die Mitglied-
staaten Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen, 
u. a. zu Wäldern, Gewässern und Kartierung von Um-
weltschäden mit dem Ziel eingerichtet, die Daten der 
Mitgliedstaaten zu sammeln, zu harmonisieren und 
auszuwerten. 

Mit Blick auf die Entwicklung repräsentativer Indi-
katoren, auf die Verfügbarkeit verläßlicher und ver-
gleichbarer Meßwertereihen sowie harmonisierter 
Meß- und Verarbeitungsmethoden sind national wie 
international Weiterentwicklungen erforderlich. 

4. Wie sollen in der ökologischen Vermögensrech-
nung 

— die mengenmäßige Ressourcenverknappung 
und 

— die qualitativen Umweltbeeinträchtigungen 

national und international vergleichbar gemacht 
und bewertet werden? 

Eine ökologische Vermögensrechnung hat das Ziel, das 
Naturvermögen eines Landes zu erfassen. Zur Ab-
grenzung des Naturvermögens können die Vorschläge 
des „SEEA" der Vereinten Nationen herangezogen 
werden (siehe auch Antworten zum Teil B). Zum 
Naturvermögen zählen sowohl das ökonomisch produ-
zierte Naturvermögen (etwa Pflanzen und Tiere in 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei) als auch 
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das nichtproduzierte Naturvermögen in Form von 
wildlebenden Pflanzen und Tieren, Bodenschätzen, 
Wasserbeständen, Bodenflächen (einschl. Ökosysteme) 
sowie die Lufthülle, soweit sie ökonomisch nutzbar sind 
bzw. durch menschliche Aktivitäten belastet werden. 

Bei der Abgrenzung des Naturvermögens im SEEA 
lassen sich zwei verschiedene Formen der Nutzung 
dieses Vermögens ableiten: Zum einen werden Ver-
mögensgüter mengenmäßig verbraucht (Rohstoffabbau 
oder Nutzung von Wasser in Produktionsprozessen 
bzw. beim Konsum). Zum anderen kann das Naturver-
mögen qualitativ genutzt werden, d. h. die Umwelt 
bietet „Dienstleistungen" für das ökonomische System, 
die auf Funktionen oder Leistungen der Natur ba-
sieren. So ist die Natur z. B. „Aufnahmemedium" von 
Schadstoffen, was mit einer Verschlechterung des Um-
weltzustandes verbunden sein kann, der teilweise 
durch natürliche Prozesse (z. B. Reinigungsfunktion-
en, Schutz- und Stabilisierungsfunktion) ausgegli-
chen wird. Auch die räumliche Nutzung der Um-
weltmedien und ihrer Ökosysteme kann mit Quail-
tätsverschlechterungen verbunden sein (z. B. durch 
Tourismus). 

Sowohl bei der Erfassung als auch bei der Bewertung 
des Naturvermögens stehen die Arbeiten auf natio-
naler und internationaler Ebene noch am Anfang. 
Bisher wurde im Rahmen der Entwicklung umwelt-
ökonomischer Gesamtrechnungen - wie in den Volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnungen auch - den Fluß-
größen (z. B. Material- und Energieflußrechnungen, 
Emissionen) ein höheres Gewicht als den Bestands-
oder Vermögensgrößen beigemessen. 

Aus nationaler Sicht müssen bei der Erfassung des 
Naturvermögens in physischen Einheiten im Rahmen 
der UGR Schwerpunkte in den Bereichen gesetzt wer-
den, die für die Darstellung des Naturvermögens in 
Deutschland von besonderer Bedeutung sind. Da 
Deutschland ein Rohstoffimportland ist, steht natio-
nales Vermögen an Rohstoffen, das es zu erhalten 
gälte, nicht im Mittelpunkt der Umweltdiskussion. 
Wenn Knappheiten zu beachten sind, so betreffen 
diese vornehmlich die globalen Rohstoffreserven. Hier 
ist es vergleichsweise schwierig, den nationalen Bei-
trag am globalen Ressourcenverzehr im Wege einer 
Bestandsrechnung ermitteln zu wollen. Ressourcen

-

entnahmen gehen in die UGR aus diesem Grund vor-
nehmlich im Rahmen der Material- und Energiefluß-
rechnungen ein. Verknappung von verfügbarer Bo-
denfläche wird im Themenbereich „Bodennutzung" 
berücksichtigt. 

In der Vermögensrechnung der UGR steht die Nutzung 
der Natur als „Auffangbecken" von Schadstoffen im 
Vordergrund. Es soll dabei mittels eines Indikatoren

-

systems der Bestand an Ökosystemen (bzw. komplexe-
rer Landschaftseinheiten wie Naturräume oder Was-
sereinzugsgebiete) unterschiedlicher Bedeutung und 
ihr Zustand erfaßt und beschrieben werden. 

Zur Bewertung des Naturvermögens werden im SEEA 
zwei Varianten vorgeschlagen: das Marktwertkonzept 
und der Vermeidungskostenansatz. Bei der nationalen 
Umsetzung des SEEA im UGR-Konzept des Statisti

-

schen Bundesamtes wird der Vermeidungskostenan-
satz verfolgt (siehe Antworten zu Fragen C.9 und 
C. 10). Das Marktwertkonzept, das an vorhandenen 
Marktpreisen ansetzt, eignet sich zwar zur monetären 
Bewertung von mengenmäßig verbrauchbaren Ver-
mögensgütern, wie Rohstoffen, aus ökonomischer Per-
spektive. Bei der Bewertung der Verschlechterung der 
Qualität von Ökosystemen wirft dieser Ansatz jedoch 
beträchtliche konzeptionelle und statistische Probleme 
auf. 

Vergleichbarkeit auf internationaler Ebene kann an-
gesichts der unterschiedlichen nationalen Prioritäten 
nur erreicht werden, wenn sich das SEEA als allge-
meine Orientierungslinie international durchsetzt und 
wenn die bei den nationalen Umsetzungen heran-
gezogenen Nomenklaturen und Bewertungsverfahren 
hinreichend harmonisiert sind. 

5. Wie definiert die Bundesregierung „defensive 
Ausgaben" mit Umweltbezug? 

Umweltbezogene defensive Ausgaben werden in der 
Wissenschaft unterteilt in: 

— Umweltschutzausgaben i. e. S., wie Ausgaben zur 
Verminderung bzw. Vermeidung von Umwelt-
belastungen (Filteranlagen, Kläranlagen usw.), 

— Ausgaben zur Kompensation, Behandlung und 
Reparatur von Schäden, die durch Umweltbela-
stungen entstanden sind (z. B. Kosten bei umwelt-
bedingten Erkrankungen, Gebäudeschäden), und 

— Ausgaben zur Wiederherstellung und zur Reini-
gung von Umweltgütern sowie zur Renaturierung 
und Verbesserung von belasteten oder zerstörten 
Landschaften. 

Der Ansatz der „defensiven Ausgaben" ist für die 
Identifizierung der tatsächlichen umweltbezogenen 
Ausgaben einer Volkswirtschaft gut geeignet. Im Rah-
men des deutschen UGR-Konzepts sind große Teile der 
genannten Ausgabenkategorien Bestandteil des UGR

-

Themenfeldes „Umweltschutzmaßnahmen" und wer-
den auch - soweit möglich - hier erfaßt. Ausgabearten, 
die sich bisher einer wissenschaftlich fundierten 
Einschätzung ihrer Größenordnung entziehen, wie 
die Kosten für umweltbedingte Krankheiten, werden 
nicht erfaßt. Sobald bei diesen Positionen einheitliche 
Klassifizierungen und Bewertungsmaßstäbe - mög

-

lichst auf europäischer Ebene - vorliegen, werden sie 
im Rahmen der UGR für Deutschland ausgewiesen. 

Zu dem Konzept der nachhaltig umweltgerechten Ent-
wicklung paßt der Ansatz der „defensiven Ausgaben" 
allerdings nur bedingt. Defensivkosten spiegeln die 
Auswirkungen von Umweltbelastungen der Vergan-
genheit auf das heutige Wohlstandsniveau wider: Wel-
cher Anteil der volkswirtschaftlichen Produktion kann 
nicht konsumiert werden, sondern dient zur „Abwehr" 
von Schäden? Demgegenüber verfolgt die UGR ent-
sprechend dem Konzept der nachhaltigen Entwicklung 
eine andere Fragestellung: Welche externen Effekte 
gehen von den gegenwärtigen wirtschaftlichen Aktivi- 
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täten auf die Natur aus? In den UGR werden die Kosten 
zur Vermeidung solcher Effekte ermittelt (siehe auch 
Antworten zu den Fragen C. 9 und C. 10). 

6. Wie bewertet die Bundesregierung den Metho-
denstreit bei der Entwicklung einer umwelt-
bezogenen Gesamtrechnung? 

Wie können die unterschiedlichen - physisch

-

additiven oder integriert-monetären - Ansätze 
zusammengeführt und vergleichbar gemacht 
werden? 

Zum „Methodenpluralismus" wird auf die Antwort zur 
Frage B. 8 verwiesen. In der Antwort zu Frage A. 5 
wurde bereits darauf eingegangen, wie Umwelt- und 
Wirtschaftsdaten miteinander verknüpft werden kön-
nen. 

7. Wie sollen aus der Sicht der Bundesregierung die 
Bewertungskriterien für Umweltbelastungen fest-
gelegt werden? 

Soll hierbei die Einteilung nach folgenden Haupt-
kriterien erfolgen: 

— Toxizität, 

— Funktionsfähigkeit der Stoffkreisläufe/Natur, 

— Entropie/Endlichkeit der Ressourcen? 

Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, daß für 
eine Bewertung von Umweltbelastungen eine ein-
seitige Betrachtungsweise zu kurz greift. Verschiedene 
Perspektiven, u. a. auch im Hinblick auf die o. g. Krite-
rien, müssen miteinander vernetzt werden. Eine Be-
wertung allein aus dem Gesichtspunkt der (spezifi-
schen) Toxizität von Stoffen würde z. B. nicht der Tat-
sache Rechnung tragen, daß auch die Menge, das 
Aufkommen eines Stoffes - selbst wenn er nicht toxisch 
ist - ein Risikopotential birgt, wenn diese Menge für 
ihre natürliche Umgebung verhältnismäßig groß ist. In 
diesem Sinne sind Materialflüsse, Änderungen der 
Flächennutzungsstruktur u. ä. in die Betrachtung ein-
zubeziehen und zu bewe rten. 

8. Wie können neuartige technische Risikopoten-
tiale, insbesondere Atomenergie und Gentechnik, 
für die Funktionsfähigkeit der Natur in der Um-
weltökonomischen Gesamtrechnung berücksich-
tigt werden? 

Die UGR zielen, wie in der Vorbemerkung dargelegt, 
darauf ab, die mit den wi rtschaftlichen Aktivitäten 
einer Periode verbundenen Umweltveränderungen 
statistisch zu erfassen und - soweit möglich - monetär 
zu bewerten. Die Berücksichtigung von Risikopoten-
tialen in einem statistischen Berichtssystem ist grund-
sätzlich problematisch, seien sie neuartig oder länger 
bestehend, technisch oder zivilisatorisch. Erstens müß-
ten noch nicht eingetretene Ereignisse quantifiziert 
und ihre zeitliche Entwicklung regelmäßig dargestellt 

werden. Zweitens gibt es kaum Einvernehmen über 
,,Pressure-Indikatoren" (vergleichbar den Emissionen). 
Drittens gibt es noch keine allgemein akzeptierten 
Methoden zur monetären Bewe rtung von Risiken. 
Schließlich spielt für die statistische Erfaßbarkeit die 
Eintrittswahrscheinlichkeit eine Rolle. Insofern ist da-
von auszugehen, daß die Berücksichtigung technischer 
Risikopotentiale in den UGR auf absehbare Zeit nicht 
gelingen wird. 

9. Wie sollen die inte rnationale Verflechtung der 
Umweltproblematik und die in die Zukunft rei-
chenden Schadenswirkungen berücksichtigt und 
angerechnet werden? 

Mit dem in den UGR verwendeten Vermeidungs-
kostenansatz werden auch die internationalen Ver-
flechtungen und die zukünftigen Auswirkungen heu-
tiger Wirtschaftsaktivitäten auf die Umwelt berück-
sichtigt. In den physischen Rechnungen findet sich dies 
bereits wieder: In den Materialflußrechnungen werden 
auch die indirekten Emissionen, die mit dem Im- oder 
Export  von Gütern verbunden sind, ausgewiesen (siehe 
Antwort zu Frage C. 5). 

10. Welche Konkretisierung sollen die Umweltdaten 
und Umweltqualitätsziele haben, ist eine Pro-
blemhierarchie (global, national, regional, lokal) 
vorgesehen? 

Die UGR sind als ein Instrument der Bundesstatistik auf 
die Umweltfragen und -ziele ausgerichtet, welche für 
Bundes- und Landespolitik relevant sind. Hierzu zäh-
len auch Umweltprobleme mit globaler Bedeutung. Die 
Methodenauswahl der UGR trägt dem Rechnung. 

Eine generelle Angabe über die „Konkretisierung" von 
Umweltdaten und Umweltzielen kann nicht gegeben 
werden. Der Konkretisierungsgrad hängt vom jewei-
ligen Umweltproblem sowie dem Verwendungszweck 
ab. 

Nachhaltige Entwicklung erfordert die Berücksichti-
gung ökologischer wie auch ökonomischer und sozio-
kultureller Faktoren auf allen Ebenen (global, national, 
regional, lokal). 

E. Stand der wissenschaftlichen Arbeiten 

1. In welcher Form ist die Bundesregierung an dem 
EU-Projekt zu den theoretischen und methodi-
schen Problemen bei der Erarbeitung eines Kon-
zepts für ein Ökosozialprodukt beteiligt, das ge-
meinsam vom niederländischen Central Bureau of 
Statistics, Voorburg, dem französischen Centre 
National de la Recherce Scientifique und der Uni-
versité de Pa ris I mit dem Statistischen Bundesamt, 
dem Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Ener-
gie und dem Institut für ökologische Wirtschafts-
forschung durchgeführt wird? 
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Die Bundesregierung ist mit dem Statistischen Bun-
desamt an dem o. g. Forschungsprojekt beteiligt. 

2. Wann wird das Statistische Bundesamt die Unter-
suchung des Vermeidungskostenansatzes am Bei-
spiel des Stickstoffeintrages in die Umweltmedien 
vorlegen? 

Das Statistische Bundesamt hat im Rahmen des in 
Frage E. 1 angesprochenen EU-Projektes die Teilauf-
gabe übernommen, den Ansatz „ Vermeidungsko-
stenkurve " als Bestandteil von ökonomisch-ökologi-
schen Berichterstattungssystemen auf seine Anwend-
barkeit hin zu testen. Hierzu werden beispielhaft 
für den Komplex umweltbeeinträchtigender Stickstoff-
verbindungen Vermeidungskostenkurven kalkuliert. 
Ziel ist es, die jeweiligen hypothetischen Kosten für 
eine gestufte Reduzierung von ausgewählten Stick-
stoffemissionen mittels technischer Maßnahmen ab-
zubilden; angestrebt wird auch die Ermittlung sektor-
spezifischer Vermeidungskosten. 

Die zahlreichen Erscheinungsformen des Stickstoffes 
und ihre Abhängigkeiten untereinander erfordern 
ein schrittweises Vorgehen bei der Kalkulation von 
Vermeidungskosten. Das Statistische Bundesamt be-
rechnet zuerst für die Emissionen der Stickstoff-Kom-
ponenten NOR, N20 und NH3  in die Luft Vermei-
dungskosten. Im Anschluß daran werden die Vermei-
dungskosten der N-Emissionen in das Medium Wasser 
für ausgewählte Verursacher geschätzt. Ob die Ergeb-
nisse für die verschiedenen Stickstoffverbindungen 
sinnvoll addiert werden können, ist nach dem jetzigen 
Projektstand noch offen. 

Zum Abschluß des Forschungsvorhabens noch im Jahr 
1996 werden die Ergebnisse vorliegen. 

3. Welche Haushaltsmittel stehen für die Erforschung 
und Modellierung einer Umweltökonomischen 
Gesamtrechnung zur Verfügung? 

Welche Einrichtungen und Institute sind damit 
beschäftigt? 

Für den Aufbau der UGR wurde im Bundeshaushalt 
eine Titelgruppe eingerichtet (Einzelplan 06, Kapitel 08, 
Titelgruppe 07). Aus dieser Titelgruppe standen im 
Jahr 1995 ca. 1,5 Mio. DM für Personal- und Sachmittel 
zur Verfügung. Für 1996 sind ca. 2,1 Mio. DM, für 1997 
nach dem Finanzplan ca. 2,5 Mio. DM vorgesehen. Ein 
Teil der mit der UGR beschäftigten Mitarbeiter wird 
zudem über den Haushalt des Statistischen Bundes-
amtes außerhalb der Titelgruppe 07 Oder über Einnah-
men aus Forschungsmitteln von externen Institutionen 
(Drittmittel) finanziert. Bei den externen Geldgebern 
sind insbesondere das Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit, das Bundesmini-
sterium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und 
Technologie und die Europäische Kommission zu er-
wähnen. Das Volumen externer Finanzierung beträgt 
zur Zeit jährlich ca. 1,7 Mio. DM. 

Die vorhandenen Sachmittel werden in hohem Maße 
für methodische Aufbauarbeit und Datenproduktion 
durch wissenschaftliche Institute und p rivate Firmen 
eingesetzt. Nur ein geringer Teil fließt in Unter-
suchungen zur Modellierung oder in die Analyse der 
Ergebnisse. Dies entspricht der gängigen Arbeitstei-
lung zwischen amtlicher Statistik und Instituten, For-
schungseinrichtungen bzw. Universitäten. 

Im Jahr 1995 wurden die Arbeiten an der UGR durch 
externe Institutionen (Vergabe von F+E-Vorhaben) un-
terstützt. Dazu gehören im Themenbereich „Mate rial- 
und Energieflüsse" das Institut für Technikfolgenab-
schätzungen und Systemanalyse des Forschungszen-
trums Karlsruhe, das Wuppe rtal Institut, das Fraun-
hofer Institut Karlsruhe und das Ökoinstitut Freiburg. 
Im Themenbereich „Umweltzustandsindikatoren" be-
steht eine enge Zusammenarbeit mit der Forschungs-
stelle für Umweltpolitik der Freien Universität Berlin. 
Zusätzlich wurden private Firmen mit Aufgaben im 
Rahmen der Konzeptentwicklung und Umsetzung der 
Pilotstudie zur ökologischen Flächenstichprobe be-
traut. Private Firmen haben auch in hohem Maße 
die Arbeiten zur Erhebung der Bodennutzung im 
Themenbereich „Nutzung von Fläche und Raum" 
durchgeführt. Im Rahmen der Themenbereiche „Um-
weltschutzmaßnahmen" und „Vermeidungskosten" 
wurden zudem kleinere Projekte vom Deutschen Insti-
tut für Urbanistik und dem Institut für Industriebe-
triebslehre und industrielle Produktion in Karlsruhe 
durchgeführt. 

4. Welchen Stellenwert haben im Statistischen Bun-
desamt die Arbeiten an einer Umweltökonomi-
schen Gesamtrechnung? 

Die Bundesregierung betrachtet die UGR als wichtige 
Aufgabe im Rahmen der Weiterentwicklung der Stati-
stik. Die Arbeiten an der UGR haben deshalb im Stati-
stischen Bundesamt einen hohen Stellenwert. Das Sta-
tistische Bundesamt hat seit 1989 erhebliche Arbeits-
kapazitäten mit den Aufgaben der UGR beschäftigt. 
Insgesamt arbeiten z. Z. 24 Mitarbeiter (überwiegend 
im höheren Dienst) in den verschiedenen Arbeits-
gebieten der UGR. 

5. Verfügt das Amt über eine ausreichende Daten-
basis über die Mate rial- und Energieflüsse und 
über die Emissionen und Emittentenstruktur? 

Wo sind Defizite? 

Diese Fragen sind unter C. 5 beantwortet. 

6. Reicht die finanzielle, personelle und organisatori-
sche Ausstattung des Statistischen Bundesamtes 
aus, um diese Aufgaben zu erfüllen? 

In welchem Zeitraum ist mit einer ersten Er-
probungsphase einer Umweltökonomischen Ge-
samtrechnung in der Bundesrepublik Deutschland 
zu rechnen? 
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In Abstimmung mit dem UGR-Beirat ist in Deutschland 
ein stufenweiser Aufbau der UGR geplant. D. h., nicht 
nur in der Phase des Endausbaus der UGR werden 
wichtige Zusammenstellungen und Gesamtergebnisse 
vorliegen, schon in der laufenden Aufbauphase wer-
den politikrelevante Ergebnisse bereitgestellt. 

Das Statistische Bundesamt wird in Kürze eine erste 
Ausbaustufe der UGR, welche die wesentlichen physi-
schen Material- und Energieströme enthält und sie mit 
den wirtschaftlichen Aktivitäten verknüpft, fertigge-
stellt haben; Teilbereiche daraus sind bereits verfügbar 
und veröffentlicht. Gleiches gilt für die Bestandsauf-
nahme der Bodenbedeckung und die Umweltschutz-
maßnahmen. Dieser „Kerndatensatz" der UGR soll, 
beginnend in 1996, jährlich fortgeschrieben werden. 
Im wesentlichen wird der Kerndatensatz sich darauf 
konzentrieren, für die gesamte Volkswirtschaft so-
wie für einzelne Produktionsbereiche und die Ver-
wendungsseite die relevanten umweltökonomischen 
Trends aufzuzeigen. Das Datenangebot erfolgt soweit 
wie möglich auch auf elektronischen Datenträgern, um 
eine Nutzung der Informationen für Politikberatung 
und wissenschaftliche Analyse zu erleichtern. Für 1997 
ist ein Konzept für ein Indikatorensystem zum Um-
weltzustand geplant, das auf seine Operationalität hin-
reichend getestet ist. Im gleichen zeitlichen Rahmen 
wird ein Konzept zur Berechnung von Vermeidungs-
kosten verfügbar sein. Wann die schwierigen methodi-
schen Probleme der Aggregation und Bewertung ge-
löst werden können, ist derzeit noch nicht abzusehen. 

Zur Erfüllung seiner Aufgaben im Rahmen der UGR hat 
das Statistische Bundesamt die organisatorischen Vor-
aussetzungen geschaffen. Die derzeit zur Verfügung 
gestellten Finanzmittel und eingesetzten Mitarbeiter 
sind für den bereits erläuterten stufenweisen Ausbau 
des UGR-Konzepts erforderlich. Es ist zu beachten, daß 
derzeit die Finanzierung in wesentlichen Teilen aus 
Forschungsmitteln getragen wird. Beim Übergang von 
der Aufbauphase hin zur routinemäßigen Erstellung 
der UGR muß eine ausgewogene Finanzbasis sicher-
gestellt werden. Die Möglichkeiten einer Beschleuni-
gung der Umsetzung sind in Abhängigkeit der Finanz-
mittel zu sehen. 

7. Wie bewertet die Bundesregierung die Zusam-
menarbeit zwischen dem Statistischen Bundesamt 
und der Umwelt- und Wirtschaftswissenschaft? 

Wie bereits in der Antwort zur Frage C.4 ausgeführt, 
hat das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit zur wissenschaftlichen Beratung 
in allen Fragen zur UGR einen Beirat eingerichtet, dem 
seit 1994 zusätzlich ein Begleitkreis mit Vertretern der 
gesellschaftlichen Gruppen zugeordnet wurde. Durch 
die intensive Erörterung im Beirat, in dem renommierte 
Wissenschaftler mit entsprechenden Fachkenntnissen 
vertreten sind, ist ein intensiver Austausch des Statisti-
schen Bundesamtes und der Umwelt- und Wirtschafts-
wissenschaft hinsichtlich der konzeptionellen Ausge-
staltung der UGR gewährleistet. Falls erforderlich, wird 
darüber hinaus externer Sachverstand, wie z. B. zu 

Ökosystemfragen, bei den Erörterungen des Beirates 
herangezogen. 

8. Wie kann sichergestellt werden, daß die Daten und 
Ergebnisse in einer allgemein verständlichen und 
zugänglichen Form veröffentlicht werden? 

Daten und Ergebnisse der UGR werden bislang in einer 
Form veröffentlicht und verbreitet, die sich in erster 
Linie an die interessie rte Fachöffentlichkeit wendet. 
Ausführliche und detaillierte Daten erscheinen als 
Fachserien des Statistischen Bundesamtes, Zusam-
menfassungen und kommentierte Ergebnisse als Publi-
kationen in der Fachpresse. Zusätzlich werden Ergeb-
nisse und Datenbanken in zunehmendem Umfang 
auf digitalen Datenträgern angeboten. Für eine stär-
kere Verbreitung der UGR-Ergebnisse ist vorgesehen, 
ab 1996 jährlich eine Veröffentlichung mit einem 
Kerndatensatz öffentlichkeitswirksam vorzustellen. Die 
Stellungnahmen des Beirates zur UGR erscheinen in 
der Reihe Umweltpolitik des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. 

F. Leitziel: Dauerhaft umweltverträgliche 
Entwicklung 

1. Teilt die Bundesregierung die These, daß eine 
Umweltökonomische Gesamtrechnung ein wich-
tiger Bestandteil in einer Strategie für eine dauer-
haft umweltverträgliche Entwicklung ist? 

Besteht ein Zusammenhang zwischen der Erwei-
terung des volkswirtschaftlichen Aussagesystems 
und dem ökologischen Strukturwandel? 

Die UGR sind eine wichtige Informationsgrundlage für 
eine auf nachhaltige Entwicklung angelegte Politik. 
Sie sollen umfassende, systematische und konsistente 
Darstellungen der mit den wi rtschaftlichen Aktivitäten 
verbundenen Umweltveränderungen liefern. Mit den 
UGR können die Umweltauswirkungen sowohl von 
wirtschaftlichen Strukturveränderungen aufgrund der 
sektorbezogenen Betrachtungsweise (z. B. Emittenten-
struktur) als auch von umwelttechnischem Fortschritt 
(z. B. Verwendung energieeffizienter Technologien) 
verdeutlicht werden. Damit sind die Umweltökonomi-
schen Gesamtrechnungen geeignet, Handlungsbedarf 
für einen ökologischen Strukturwandel aufzuzeigen 
sowie notwendige Informationen für einen zielgenauen 
Instrumenteneinsatz zu liefern. 

2. Welche Verpflichtung für die Bewahrung des 
Naturvermögens sieht die Bundesregierung in der 
Unterzeichnung der Agenda 21, die auf dem Ge-
danken der gleichen Rechte der Menschen einer 
Generation und zwischen den Generationen be-
ruht? 

Die Bundesregierung sieht in der Unterzeichnung der 
Agenda 21, wie es in der Präambel heißt, „eine poli

-

tische Verpflichtung auf höchster Ebene zur Zusam- 
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menarbeit im Bereich von Umwelt und Entwicklung". 
Die Agenda 21 ist kein Rechtsinstrument. Sie ist ein 
umfassendes Aktionsprogramm, das in 40 Kapiteln 
detaillierte umwelt- und entwicklungspolitische Hand-
lungsanweisungen enthält, wobei insbesondere in den 
Kapiteln 9 bis 22 der Schutz der natürlichen Lebens-
grundlagen im engeren Sinn thematisiert wird. Inso-
fern ist die Agenda 21 auch auf die Bewahrung des 
Naturvermögens angelegt. Die Agenda 21 bedeutet 
den Beginn einer qualitativ neuen, weltweiten Pa rt

-nerschaft für nachhaltige Entwicklung. Die erfolg-
reiche Umsetzung der Agenda 21 ist eine Aufgabe, die 
in erster Linie auf nationaler Ebene erfüllt werden muß. 
Die Bundesregierung bekennt sich zu dieser Verant-
wortung. 

Die Fragen F.3, F. 5 und F. 6 werden zusammen beant-
wortet. 

3. Unter welchen Bedingungen ist nach Auffassung 
der Bundesregierung eine Volkswirtschaft als 
dauerhaft umweltverträglich anzusehen? 

5. Welche Anstrengungen unternimmt die Bundes-
regierung, um für die Festlegung von Su-
stainability Standards folgende Fragen zu klären: 

— Welche weltweite Umweltnutzung ist nach 
dem heutigen Stand der Erkenntnisse noch 
möglich, ohne daß langfristige und schwer-
wiegende Umweltschäden in Kauf genommen 
werden? 

— Wie können „tolerable" zeitliche und mengen-
mäßige Obergrenzen für die Nutzung der Um-
weltgüter festgelegt werden? 

— Wie soll eine weltweit akzeptable Umwelt-
nutzung auf die einzelnen Länder/Regionen 
verteilt werden? 

— Wie können die Vorgaben für eine dauerhaft 
umweltverträgliche Entwicklung so flexibel 
gestaltet werden, daß sie einen Anreiz geben, 
den technischen Fortschritt kostenoptimal zu 
fördern und seine Nutzung national, regional 
und sektoral anzurechnen? 

6. Können aus der Sicht der Bundesregierung die vier 
grundlegenden Ziele, die von der Enquete-Kom-
mission des Deutschen Bundestages „Schutz des 
Menschen und der Umwelt" aufgestellt worden 
sind, Leitvorgaben für eine dauerhaft umwelt-
verträgliche Entwicklung sein: 

a) Die Abbaurate erneuerbarer Ressourcen soll 
deren Regenerationsrate nicht überschreiten; 

b) die Nutzung nicht erneuerbarer Ressourcen 
soll nur in einem Umfang erfolgen, in dem ein 
gleichwertiger Ersatz in der Form erneuerbarer 
Ressourcen oder höherer Produktivität der er-
neuerbaren und nicht erneuerbaren Ressour-
cen geschaffen wird; 

c) Stoffeinträge müssen sich an der Belastbarkeit 
der jeweiligen Medien Luft, Wasser oder Böden 
orientieren, wobei alle Funktionen der Öko-
Systeme zu berücksichtigen sind; 

d) das Zeitmaß der Eingriffe in die Umwelt muß in 
einem ausgewogenen Verhältnis mit dem Zeit-
maß der globalen Stoffkreisläufe stehen? 

Die in Frage F. 6 genannten Grundregeln sind als 
Postulate aus dem Leitbild einer dauerhaft-umwelt-
verträglichen Entwicklung aus ökologischer Sicht ab-
geleitet worden. Sie sind als solche Leitvorgaben auch 
für die Politik der Bundesregierung. 

Eine dem Leitbild der nachhaltigen Entwicklung ent-
sprechende Volkswirtschaft ist keine fixe, exakt zu 
definierende Größe. Sie umschreibt vielmehr einen 
dynamischen Prozeß, der die Verbesserung der ökono-
mischen und sozialen Lebensbedingungen der Men-
schen mit der langfristigen Sicherung der natürlichen 
Lebensgrundlagen in Einklang bringt. Der Schutz der 
Umwelt muß dabei integraler Bestandteil jeder Ent-
wicklung sein. Nachhaltige Entwicklung erfordert so-
mit die Berücksichtigung ökologischer wie auch öko-
nomischer und sozio-kultureller Faktoren sowohl im 
nationalen, regionalen (europäischen) als auch im glo-
balen Rahmen. Vor diesem Hintergrund sind die in F. 5 
aufgeführten Fragen zur globalen Umweltnutzung nur 
zum Teil relevant für konkrete politische Entschei-
dungen bei der nationalen Umsetzung des Leitbildes 
einer nachhaltigen Entwicklung. 

Bei Fragen der weltweiten Umweltnutzung ist es von 
besonderer Bedeutung, zu einem international abge-
stimmten Vorgehen hinsichtlich der Ziele und Maß-
nahmen zu kommen. Die Bundesregierung tritt inter-
national für anspruchsvolle Ziele und Maßnahmen im 
Sinne einer nachhaltigen Entwicklung ein und arbeitet 
in den entsprechenden internationalen Gremien inten-
siv mit. 

Die Bundesregierung strebt eine gesamtgesellschaft-
liche Diskussion mit Bürgern, Wissenschaft, Wi rtschaft 
und gesellschaftlichen Gruppen über Entwicklung, 
Ausfüllung und Umsetzung des Leitbildes einer nach-
haltigen Entwicklung an. Eine besondere Rolle kommt 
dabei dem von der Bundesregierung eingerichteten 
„Nationalen Komitee für Nachhaltige Entwicklung" 
zu. 

4. Wie können die geforderten „Sustainability Stan-
dards " international verbindlich festgelegt und 
durchgesetzt werden? 

Für die international verbindliche Festlegung und 
Durchsetzung von Zielen und Maßnahmen im Sinne 
einer nachhaltigen Entwicklung bestehen die gleichen 
Möglichkeiten wie in anderen Bereichen internatio-
naler Politik. Wird eine rechtliche Verbindlichkeit an-
gestrebt, stehen die entsprechenden Instrumente des 
Völkerrechts zur Verfügung (wie z. B. beim Montrealer 
Protokoll, der Klimarahmenkonvention oder den ECE-
Luftreinhalte-Protokollen). Eine nicht rechtliche, wohl 
aber politische Verbindlichkeit läßt sich auch durch 
andere Instrumente, z. B. Deklarationen und Aktions-
programme wie die Agenda 21, erreichen. 
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7. Welche datenmäßigen und instrumentellen Vor-
aussetzungen sind nach Auffassung der Bundes-
regierung notwendig, um den Übergang in eine 
dauerhaft umweltverträgliche Entwicklung zu er-
reichen? 

Wie kann die Modellierung von Aussagen erreicht 
werden, die nicht nur deskriptiv sind, sondern 
auch die volkswirtschaftlichen Chancen eines 
ökologischen Strukturwandels einbeziehen? 

Für die Umsetzung des Leitbildes einer dauerhaft-um-
weltgerechten Entwicklung in praktische Politik, für 
die umweltpolitische Ziel- und Prioritätensetzung so-
wie für eine Erfolgskontrolle umweltpolitischer Maß-
nahmen werden aktuelle Informationen über den Zu-
stand der Umwelt und deren Entwicklung, über ge-
troffene Maßnahmen und zunehmend über ökologisch-
ökonomische Zusammenhänge benötigt. Eine aktuelle 
und auf die Bedürfnisse zugeschnittene breite Daten-
basis ist auch als Entscheidungsgrundlage für andere 
Politikbereiche wie Wirtschafts-, Energie-, Verkehrs-
oder Landwirtschaftspolitik unabdingbar. Hierzu lei-
sten die Umweltökonomischen Gesamtrechnungen so-
wie die Indikatorensysteme, die für zentrale Problem

-

felder Entwicklungstrends aufzeigen, einen wesent-
lichen Beitrag (siehe Antwort zu Frage C. 7). 

Die gesamte Palette der zur Verfügung stehenden In-
strumente über Ordnungsrecht, ökonomische Instru-
mente bis hin zu Umwelterziehung ist zu nutzen, um 
Umweltschutz in alle Politik- und Handlungsfelder zu 
integrieren. 

Es existieren bereits Untersuchungen und Modelle 
wirtschaftswissenschaftlicher Forschungsinstitute, die 
die volkswirtschaftlichen Chancen und Risiken des 
ökologischen Strukturwandels quantitativ abschätzen 
(z. B. hinsichtlich Beschäftigung und Wachstum). Es 
existieren zudem Studien, die die wirtschaftlichen 
Effekte des Umweltschutzes auf einzelwirtschaftlicher 
Ebene nachweisen. Ökonometrische Modellrechnun-
gen, die grundsätzlich mit Unsicherheiten aufgrund 
der zu treffenden Annahmen über die technologische 
Entwicklung und sonstige Rahmendaten behaftet sind, 
können nur dann zu aussagekräftigen Ergebnissen 
führen, wenn sie u. a. auf fundie rten Beschreibungen 
der ökonomisch-ökologischen Wechselwirkungen auf-
bauen. Hierzu sind die Ergebnisse der UGR von Be-
deutung. 






